
36- S i t z u n g d e s S t e i e r m ä r k i s c h e n L a n d t a g e s 

V. Periode — 14. April 1964. 

P e r s o n a l i e n : 

Angelobung des Landesrates Anton Peltzmann als 
Landtagsabgeordneter (982). 

A u f l a g e n : 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 73, Gesetz über die 
äußere Organisation der öffentlichen Beerufsschulen 
(Steiermärkisches Berufsschulorganisationsgesetz 
(983); 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 74, Gesetz über 
die Haustorsperre und die Hausbeleuchtung im Ge
biete der Landeshauptstadt Graz; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 338, zum Beschluß 
des Steiermärkischen Landtages Nr. 284 vom 12. De
zember 1963 über die Anpassung der Richtlinien 
für die Wohnbauförderung 1954; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 75, Gesetz über die-

Hilfe für Behinderte (Behinderungsgesetz) (983). 

E i n g e l a n g t : 
Anzeige des Abg. Zinkanell gemäß § 22 der Lan

desverfassung, Einl.-Zahl 341 (983). 

Z u w e i s u n g e n : 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 73, dem Volksbil
dungsausschuß (983), 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 74, und die An
zeige, Einl.-Zahl 341, dem Gemeinde- und Verfas
sungsausschuß; 

Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 338, dem Finanzaus
schuß; 

Regierungsvorlage, Beilage Nr. 75, dem Fürsorge
ausschuß, dem Gemeinde- und Verfassungsausschuß 
und dem Finanzausschuß (984). 

A n t r a g : • ' j 

Eingebracht wurde folgender Antrag: 
Antrag der Abgeordneten Hofbauer, Hans Brandl, 

Heidinger, Edlinger, Klobasa, Lendl, Zinkanell und 
Genossen, betreffend die Aufstellung von Begrü
ßungsschildern an den Landesgrenzen (984). 

A n f r a g e n : 

Anfrage des Abg. Leitner an den Herrn Landesrat 
Wegart, betreffend die Einführung der Fünftage
woche für die Landesbediensteten (984). 

Unterstützungsfrage (984). 
Anfrage der Abgeordneten Dr. Stephan, Scheer 

und DDr. Hueber an den Herrn Landeshauptmann 
Krainer, betreffend das Verbot einer angemeldeten 
Diskussionsversammlung. 

Unterstützungsfrage (984). 
Beantwortung der Anfrage (984). 

M i t t e i l u n g e n : 

Mitteilung über die Stellungnahme des Bundesmi
nisteriums für Finanzen zur Frage der Verlegung 
des Finanzamtes von Mürzzuschlag nach Brück a. d. 
Mur (984). 

Mitteilung über die Stellungnahme des Bundes
kanzlers zur Frage der Errichtung einer Handels
akademie in Feldbach. 

Mitteilung über die schriftliche Beantwortung einer 
Anfrage des Abg. Hans Brandl, betreffend die Er

haltung des Schlosses Neu-Hohenwang in Langen-
wang. durch Landeshauptmannstellvertreter Univ.-
Prof. Dr. Koren (984). 

V e r h a n d l u n g e n : 

1. Wahl des 1. Landtagspräsidenten (984). 
Erklärung des neugewählten 1. Landtagspräsiden

ten (984). 

2. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 310, über die An
schaffung eines Personenkraftwagens für das Steier-
märkische Landesreisebüro. 

Berichterstatter: Abg. Franz Koller (985). 
Annahme des Antrages (985). 

3. Mündlicher' Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 311, über die Ge
barung der Landes-Hypolhekenanstalt für Steiermark 
im Geschäftsjahr 1962. 

Berichterstatter: Abg. Fritz Wurm (985). 
Annahme des Antrages (985). 

4. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 316, über die Er
richtung einer Funksprechanlage für das Land Steier
mark zum Betrag von 2,2 Millionen Schilling. 

Berichterstatter: Abg. Heribert Pölzl (985). 
Annahme des Antrages (985). 

5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 317, über den Ver
kauf eines 8782 m2 großen Grundstückes aus der 
Landesliegenschaft Graz, Heinrichstraße—Ecke Lie-
biggasse, an das Bischöfliche Seckauer Ordinariat 
zur Errichtung eines Kirchenbaues. 

Berichterstatter: Abg. Edda Egger (986). 
Annahme des Antrages (986). 

6. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 319, über die Auf
nahme von Darlehen im Gesamtbetrage von 
23,983.265 S beim Hochwasserschädenfonds zur Be
deckung zusätzlicher Landesbeiträge nach dem Was
serbautenförderungsgesetz für Projekte zur Behe
bung von Hochwasserschäden und vorbeugende Maß
nahmen auf dem Gebiete der Wildbachverbauung, 
des Flußbaues und der Meliorationen nach dem Bau
programm für die Jahre 1962 und 1963. 

Berichterstatter: Abg. Hermann Ritzinger (986). 
Annahme des Antrages (986). 

7. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 321, über die Er
höhung des außerordentlichen Versorgungsgenusses 
für die Oberrechnungsratswitwe Blanka Schuch. 

Berichterstatter: Abg. Gottfried Brandl (986). 
Annahme des Antrages (986). 

8. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die. Regierungsvorlage, Beilage Nr. 69, Gesetz, mit 
dem das Landes-Anzeigenabgabengesetz neuerlich 
abgeändert wird (2. Landes-Anzeigenabgabengesetz-
riovelle). 

Berichterstatter: Abg. Bert Hofbauer (986). 
Annahme des Antrages (987). 

9. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierangsvorlage, Einl.-Zahl 324, über clie Ge
währung eines außerordentlichen Versorgungsgenus-
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ses an die zweite Gattin nach dem verstorbenen 
wirkt. Hofrat i. R. Dr. Edmund Koschatzky, Hilda 
Koschatzky. 

Berichterstatter: Abg. Edda Egger (987). 
Annahme des Antrages (987). 

10. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 325, über die Ge
währung eines außerordentlichen Versorgungsgenus
ses an Maria Meixner-Knaipp, Rechn.-Rev.-Witwe. 

Berichterstatter: Abg. Josef Schlager (988). 
Annahme des Antrages (988). 

11. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 328, über die Über
nahme der drei Landes-Unterabteilungen an der 
Höheren Technischen Bundeslehranstalt Graz, Ort
weinplatz Nr. 1, durch den Bund. 

Berichterstatter: Abg. Dr. Josef Pittermann (987). 
Annahme des Antrages (988). 

12. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 335, über den Ver
kauf des landeseigenen Grundstückes EZ. 495, KG. 
Schladming, im Ausmaße von 5203 m2 an die Stadt
gemeinde Schladming zum Preise von 160.000 S. 

Berichterstatter: Abg. Bert Hofbauer (988). 
Annahme des Antrages (988). 
13. Mündlicher Bericht des Fürsorgeausschusses 

über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 332, zum Be
schluß des Steiermärkischen Landtages Nr. 274 vom 
12. Dezember 1963 über die Fortgewährung der Kin
derbeihilfe unter bestimmten Voraussetzungen. 

Berichterstatter: Abg. Stefanie Psonder (988). 
Annahme des Antrages (989). 

14. Mündlicher Bericht des Verkehrs- und volks
wirtschaftlichen Ausschusses über die Regierungs
vorlage, zu Einl.-Zahl 244, zum Antrag der Abge
ordneten Hofbauer, Hans Brandl, Schlager, Vinzenz 
Lackner und Genossen, betreffend Maßnahmen im 
Gebiet der mittleren Enns. 

Berichterstatter: Abg. Hans Brandl (989). 
Annahme des Antrages (990). 

15. Mündlicher Bericht des Verkehrs- und volks
wirtschaftlichen Ausschusses über die Regierungs
vorlage, Einl.-Zahl 334, zu den Beschlüssen Nr. 182, 
185, 186 und 187 des Steiermärkischen Landtages vom 
20. Dezember 1962 über wirtschaftliche Maßnahmen. 

Berichterstatter: Abg. Ing. Hans Koch. (990). 
Redner: Abg. Leitner (990), Abg. Neumann (991), 
Abg. Vinzenz Lackner (993). 
Annahme des Antrages (995). 

16. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschus
ses über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 327, zum 
Beschluß des Steiermärkischen Landtages Nr. 292 
vom 12. Dezember 1963 über eine Vereinfachung 
der Weitergewährung der Arbeitslosenunterstützung 
bei Kursbesuchen. 

Berichterstatter: Abg. Gottfried Brandl (995). 
Redner: Abg. Neumann (995). 
Annahme des Antrages (996). 

17. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Ver
fassungsausschusses über die Regierungsvorlage, 
Beilage Nr. 70, Gesetz, mit dem das Gemeindebe
dienstetengesetz 1957 neuerlich, abgeändert und er
gänzt wird (Gemeindebedienstetengesetznovelle 1964). 

Berichterstatter: Abg. Josef Pittermann (996). 
Annahme des Antrages (996). 

18. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas-
s'ungsausschusses über die Regierungsvorlage, Einl.-
Zahl 329, zum Beschluß des Steiermärkischen Land
tages Nr. 290 vom 12. Dezember 1963, betreffend 
die Aufforderung zu prüfen, ob eine Novellierung 
des § 5 der Feuerlöschordnung, Landesgesetz vom 
23. Juni 1886, LGBl. Nr. 29, in der Form möglich 
wäre, daß die Feuerbeschau im Gemeindebereich 
statt jährlich, alle zwei Jahre durchzuführen ist. 

Berichterstatter: Abg. Rupert Buchberger (996). 
Annahme des Antrages (997). 

19. Mündlicher Bericht des Volksbildungsausschus
ses über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 66, Ge
setz über die äußere Organisation der öffentlichen 
Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie der öffent
lichen polytechnischen Lehrgänge (Steiermärkisches 
Pflichtschulorganisations-Ausführungsgesetz). 

Berichterstatter: Abg. Franz Kraus (997). 
Redner: Abg. Leitner (998), Abg. Klobasa (1000). 
Annahme des Antrages *(«*-*•*)'. 

20. Bericht des Volksbildungsausschusses, Beilage 
Nr. 76, über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 59, 
Gesetz über die Zusammensetzung der Kollegien des 
Landesschulrates und der Bezirksschulräte im Lande 
Steiermark, die Bestellung der Mitglieder dieser 
Kollegien und ihre Entschädigung (Steiermärkisches 
Schulauf sichts-Ausführungsgesetz). 

Berichterstatter: Abg. Edda Egger (1001). 
Redner: Abg. Leitner (1001), Abg. Scheer (1003), 

Abg. Heidinger (1004), Landeshauptmannstellvertre
ter Dr. Koren (1005), Landeshauptmann Krainer 
(1006), Landesrat Sebastian (1006). 

Unterbrechung der Sitzung (1007). 

Absetzung dieses Tagesordnungspunktes von der 
Tagesordnung (1007). 

Beginn der Sitzung: 10 Uhr 15. 

Ich ersuche den Schriftführer, Herrn Abg. Ritzin-
ger, zu mir zu kommen und die Angelobungsfor-
mel zu verlesen. 

Herr Landesrat Anton Peltzmann wird durch die 
Wor te „Ich gelobe" die Angelobung leisten. 

Abg. Ritzinger: Ich gelobe unverbrüchliche Treue 
der Republik Österreich und dem Land Steiermark, 
stete und volle Beachtung der Verfassungsgesetze 
und aller anderen Gesetze des Bundes und des 
Landes Steiermark und gewissenhafte Erfüllung 
meiner Pflicht. 

Landesrat Anton Peltzmann: Ich gelobe. 

Meine Damen und Herren! Nach der Ihnen zuge
gangenen Tagesordnung haben wir uns heute mit 
Zuweisungen und mit der Behandlung der von den 
Landtagsausschüssen erledigten Geschäftsstücke, zu 
befassen. 

Ich schicke voraus, daß auch die Wahl des 1. Land
tagspräsidenten auf die heutige Tagesordnung 
kommt. 

Ich gebe vorerst die Geschäftsstücke bekannt, die 
von den Landtagsausschüssen erledigt wurden und 

2. Präsident Af ritsch: Hoher Landtag! Ich eröffne 
die 36. Sitzung des Steiermärkischen Landtages in 
der laufenden V. Gesetzgebungsperiode und be
grüße alle erschienen Abgeordneten und Regie
rungsmitglieder; besonders freut es mich, Herrn 
Landesrat Prirsch nach seiner schweren Erkrankung 
wieder in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. (Bei
fall.) 

Wir haben vorerst eine Angelobung vorzuneh
men. 

Anstelle des verstorbenen Abgeordneten 1. Land
tagspräsidenten Karl Brunner ist Herr Landesrat 
Anton Peltzmann in den Steiermärkischen Landtag 
berufen worden. 
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die wir auf die heutige Tagesordnung setzen kön
nen: 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 310, für die 
Anschaffung eines Personenkraftwagens für das 
Steiermärkische Landesreisebüro; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 310, über die 
Gebarung der Landes-Hypothekenanstalt für Steier
mark im Geschäftsjahr 1962; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 316, über die 
Errichtung einer Funksprechanlage für das Land 
Steiermark zum Betrage von 2,2 Millionen Schil
ling; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 317, über den 
Verkauf eines 8782 m2 g roßen Grundstückes aus der 
Landesliegenschaft Graz, Heinrichstraße—Ecke Lie-
biggasse, an das bischöfliche Seckauer Ordinariat 
zur Errichtung eines Kirchenbaues; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 319, über die 
Aufnahme von Darlehen im Gesamtbetrage von 
23,983.265 S beim Hochwasserschädenfonds zur Be
deckung zusätzlicher Landesbeiträge nach dem Was 
serbautenförderungsgesetz für Projekte zur Behe
bung von Hochwasserschäden und vorbeugende 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Wildbachverbau-
ung, des Flußbaues und der Meliorationen nach dem 
Bauprogramm für die Jahre 1962 und 1963; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 321, über die 
Erhöhung des außerordentlichen Versorgungsge
nusses für die Oberrechnungsratswitwe Blanka 
Schuch; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 69, Gesetz, 
mit dem das Landes-Anzeigenabgabengesetz neuer
lich abgeändert wird (2. Landes-Anzeigenabgaben-
gesetznovelle); 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 324, über die 
Gewährung eines außerordentlichen Versorgungs
genusses an die zweite Gattin nach dem verstorbe
nen wirkl. Hofrat i. R. Dr. Edmund Koschatzky, 
Hilda Koschatzky; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 325, über die 
Gewährung eines außerordentlichen Versorgungs
genusses an Maria Meixner-Knaipp, Rechn.-Rev.-
Wi twe ; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 328, über die 
Übernahme der drei Landes-Unterabteilungen an 
der Höheren Technischen Bundeslehranstalt Graz, 
Ortweinplatz Nr. 1, durch den Bund; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 335, über den 
Verkau i des landeseigenen Grundstückes EZ. 495, 
KG. Schladming, im Ausmaße von 5203 m2 an die 
Stadtgemeinde Schladming zum Preise von 
160.000 S; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 332, zum Be
schluß des Steiermärkischen Landtages Nr. 274 vom 
12. Dezember 1963 über die Fortgewährung der Kin
derbeihilfe unter bestimmten Voraussetzungen,-

die Regierungsvorlage, zu Einl.-Zahl 244, zum An
t rag der Abgeordneten Hofbauer, Hans Brandl, 
Schlager, Vinzenz Lackner und Genossen, betreffend 
Maßnahmen im Gebiet der mittleren Enns; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 334, zu den Be
schlüssen Nr. 182, 185, 186 und 187 des Steiermär
kischen Landtages vom 20. Dezember 1962 über 
wirtschaftliche Maßnahmen; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 327, zum Be
schluß des Steiermärkischen Landtages Nr. 292 vom 

12. Dezember 1963 über eine Vereinfachung der 
Wei tergewährung der Arbeitslosenunterstützung bei 
Kursbesuchen; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 59, Gesetz 
über die Zusammensetzung der Kollegien des Lan-
desschulrates und der Bezirksschulräte im Lande 
Steiermark, die Bestellung der Mitglieder dieser 
Kollegien und ihre Entschädigung (Steiermärkisches 
Schulaufsichts-Ausführungsgesetz); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 70, Gesetz, 
mit dem das Gemeindebedienstetengesetz 1957 neu
erlich abgeändert und ergänzt wird (Gemeindebe
dienstetengesetznovelle 1964); 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 329, zum Be
schluß des Steiermärkischen Landtages Nr. 290 vom 
12. Dezember 1963, betreffend die Aufforderung 
zu prüfen, ob eine Novellierung des § 5 der Feuer
löschordnung, Landesgesetz vom 23. Juni 1886, 
LGB1. Nr. 29, in der Form möglich wäre, daß die 
Feuerbeschau im Gemeindebereich statt jährlich, 
alle zwei J ahre durchzuführen ist; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 66, Gesetz 
über die äußere Organisation der öffentlichen 
Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie der öffent
lichen polytechnischen Lehrgänge (Steiermärkisches 
Pflichtschulorganisations-Ausführungsgesetz); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 59, Gesetz 
über die Zusammensetzung der Kollegien des Lan-
desschulrates und der Bezirksschulräte im Lande 
Steiermark, die Bestellung der Mitglieder dieser 
Kollegien und ihre Entschädigung (Steiermärkisches 
Schulaufsichts-Ausführungsgesetz). 

Zu dieser Vorlage hat der Volksbildungsausschuß 
wesentliche Änderungen beschlossen. Die neue Fas
sung ist in der heute aufliegenden Beilage Nr. 76 
enthalten. Diese Beilage kann jedoch nur nach Ab
standnahme von der 24stündigen Auflagefrist be
handelt werden. 

Ich nehme die Zustimmung zu dieser Tagesord
nung und zur Abstandnahme von der 24stündigen 
Auflagefrist bezüglich der Beilage Nr. 76 an, wenn 
kein Einwand vorgebracht wird. 

Es wird kein Einwand vorgebracht. 

Außer der Beilage Nr. 76 l iegen folgende Ge
schäftsstücke auf: 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 73, Gesetz 
über die äußere Organisation der öffentlichen Be
rufsschulen (Steiermärkisches Berufsschulorganisa-
tionsgesetz); 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 74, Gesetz 
über die Haustorsperre und d ie . Hausbeleuchtung 
im Gebiete der Landeshauptstadt Graz; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 338, zum Be
schluß des Steiermärkischen Landtages Nr. 284 vom 
12. Dezember 1963 über die Anpassung der Richt
linien für die Wohnbauförderung 1954; 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 75, Gesetz 
über die Hilfe für Behinderte (Behindertengesetz). 

Eingelangt ist eine Anzeige des Abg. Zinkanell 
gemäß § 22 der Landesverfassung, Einl.-Zahl 341. 

Ich weise diese Geschäftsstücke zu, und zwar: 

die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 73, dem 
Volksbildungsausschuß; 
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die Regierungsvorlage, Beilage Nr. -74, und die 
Anzeige, Einl.-ZI. 341, dem Gemeinde- und Verfas
sungsausschuß; 

die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 338, dem Fi-
nanzauschuß. 

Die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 75, weise ich 
dem Fürsorgeausschuß, dem Gemeinde- und Ver
fassungsausschuß und dem Finanzausschuß zu. 

Eingebracht wurde folgender Antrag: 

der Antrag der Abgeordneten Hofbauer, Hans 
Brandl, Heidinger, Edlinger, Klobasa, Lendl, Zinka-
nell und Genossen, betreffend die Aufstellung von 
Begrüßungsschildern an den Landesgrenzen. 

Eingebracht wurde ferner eine dringliche Anfrage 
des Herrn Abg. Leitner an den Herrn Landesrat 
Wegart, betreffend die Einführung der Fünftage
woche für die Landesbediensteten. 

Diese dringliche Anfrage ist nur von einem Ab
geordneten unterzeichnet, weshalb ich die Unter
stützungsfrage stellen muß. 

Ich ersuche daher die Abgeordneten, die diese 
dringliche Anfrage unterstützen, eine Hand zu er
heben. 

Diese Anfrage hat nicht die erforderliche Unter
stützung gefunden. 

Eingebracht wurde eine weitere dringliche An
frage, und zwar von den Abgeordneten Dr. Stephan, 
Scheer und DDr. Hueber an den Herrn Landes
hauptmann Krainer, betreffend das Verbot einer 
angemeldeten Diskussionsversammlung. 

Da diese dringliche Anfrage nur von 3 Abgeord
neten unterfertigt ist, muß ich ebenfalls die Unter
stützungsfrage stellen. 

Ich ersuche daher die Abgeordneten, die diese 
dringliche Anfrage unterstützen, eine Hand zu er
heben. (Geschieht.) 

Diese dringliche Anfrage hat die erforderliche 
Unterstützung gefunden. Im Sinne der Geschäfts
ordnung setze ich die Wechselrede und die Behand
lung dieser Anfrage an den Schluß der Tagesord
nung. 

Nun noch einige Mitteilungen. ** 
Zum Beschluß des Steiermärkischen Landtages 

Nr. 266 vom 12. Dezember 1963, betreffend die 
Verlegung des Finanzamtes von Mürzzuschlag nach 
Brück a. d. Mur, gebe ich bekannt, daß der Bundes
kanzler mit Note vom 11. März 1964. eröffnete, daß 
das Bundesministerium für Finanzen eine einge
hende Prüfung darüber zugesagt habe, ob die ge
plante Maßnahme im gegenwärtigen Zeitpunkt mit 
wichtigen, insbesondere mit wirtschaftlichen Inter
essen der Steuerpflichtigen in Einklang gebracht 
werden kann. Das Bundesministerium für Finanzen 
beabsichtigt diese Maßnahme nur unter der Voraus
setzung weiter zu verfolgen, daß es in gemeinsamer 
Behandlung dieser Frage mit den zuständigen Ver
tretern der Interessenten gelingt, durch entspre
chende Vorkehrungen Erschwernisse für die Steuer
pflichtigen möglichst auszuschließen. 

Zum Beschluß des Steiermärkischen Landtages 
Nr. 271 vom 12. Dezember 1963, betreffend die Er
richtung einer Handelsakademie in Feldbach, gebe 
ich bekannt, daß nach einer Note des Bundeskanz
lers vom 16. März 1964 die Bundesregierung in der 

Sitzung vom 10. März 1964 von dem erwähnten Be
schluß des Steiermärkischen Landtages Kenntnis er
halten hat. Dieser Beschluß wurde den zuständigen 
Zentralstellen zur Kenntnisnahme und Prüfung 
übermittelt. 

In der letzten Landtagssitzung konnte die An
frage des Herrn Abg. Hans Brandl an Herrn Landes
hauptmannstellvertreter Univ.-Prof. Dr. Koren, be
treffend die Erhaltung des Schlosses Neu-Hohen-
wang in Langenwang, infolge der Abwesenheit des 
Anfragesteilers nicht beantwortet werden. Die An
frage wurde daher vom beiragten Regierungsmit
glied schriftlich beantwortet und dem Herrn Abg. 
Hans Brandl zugestellt. Die Beantwortung wurde 
vervielfältigt und liegt heute auf. 

Wir gehen nun zur Tagesordnung über. 

1. Wahl des 1. Landtagspräsidenten. 

Ich schlage vor, diese Wahl nicht mit Stimm
zetteln, sondern durch Erheben einer Hand vorzu
nehmen. 

Ich ersuche die Abgeordneten, die diesem Vor
schlag zustimmen, eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) Mein Vorschlag ist angenommen. 

Zur Erteilung eines Wahlvorschlages erteile ich 
dem Herrn Landeshauptmann K r a i n e r das Wort. 

Landeshauptmann Krainer: Ich schlage zum 1. Prä
sidenten des Hohen Hauses den Abg. Dr. Kaan vor. 

2. Präsident Afritsch: Sie haben den Vorschlag 
gehört. Ich ersuche die Abgeordneten, die diesem 
Vorschlag zustimmen, eine Hand zu erheben. (Ge
schieht.) Ich stelle fest, daß Herr Abg. Dr. Richard 
K a a n einstimmig zum 1. Landtagspräsidenten ge
wählt wurde. (Langanhaltender Beifall.) 

Gemäß § 1 der Geschäftsordnung des Steiermär
kischen Landtages ersuche ich den neugewählten 
1. Landtagspräsidenten um eine Erklärung, ob er 
die Wahl annimmt. 

Abg. Dr. Kaan: Ich nehme die Wahl unter Bezie
hung auf mein Gelöbnis als Abgeordneter an. 

2. Präsident Afritsch: Ich bitte Sie nun, Herr 
Landtagspräsident, den Vorsitz zu übernehmen. 

(Übernahme des Vorsitzes durch den neuen Prä
sidenten.) 

Präsident Dr. Kaan: (unter Beifall des Hauses): 
Hohes Haus, meine Damen und Herren! Ihre Wahl 
beruft mich in ein hohes Amt. Sie bekunden mir 
damit ein großes Vertrauen, wofür ich Ihnen be
wegten Herzens zu danken habe. Bewegten Her
zens, weil ich es als die Krönung meines politischen 
Wirkens ansehe, dessen Ziel ich immer nur im 
Dienst für unsere engste Heimat, unsere Steier
mark, erblickt habe. Gerade in dieser Gesetzge
bungsperiode wurden wir mehrmals daran erinnert, 
wie oft in den vergangenen Jahrhunderten in Hö
hen und Tiefender steirischen Geschichte von die
ser Landstube entscheidende Entschlüsse und Taten 
ausgingen. Immer wieder fanden sich in ernsten 
Stunden Männer und Frauen in diesem Räume zu
sammen, um mit wachem Sinne und starkem Her-
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zen den zerstörenden Elementen die bewahrenden 
Kräfte entgegenzusetzen und so unserer Steiermark 
ihre Freiheit und ihre Eigenständigkeit zu erstrei
ten. Was für Zeiten der Not gilt, gilt gleichermaßen 
für Zeiten wirtschaftlicher Blüte. Auch der Wohl
stand, das vielgepriesene Wirtschaftswunder, macht 
Kräfte frei, die das Gefüge bestehender Ordnungen 
zu sprengen drohen. Es ist die Aufgabe unserer Ge
neration und es ist somit auch die Aufgabe unseres 
Landtages, in diesem Gewoge drängender Entwick
lungen das steirische Volk zu neuen Lebensformen 
auf unserem Heimatboden hinzuführen. 

Ich verspreche Ihnen, meine Damen und Herren, 
dessen immer bewußt zu bleiben, solange es mir ob
liegt, über die Würde und über die Rechte dieses 
Hauses zu wachen. Ich verspreche Ihnen, das Amt 
immer so zu führen, wie es mir mein Gewissen und 
das Gesetz befiehlt. (Beifall.) 

Wir schreiten in der Tagesordnung weiter. 

2. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage. Einl.-Zahl 310, über die An
schaffung eines Personenkraftwagens für das Steier-

märkische Landesreisebüro. 

Berichterstatter ist Abg. Franz K o l l e r . Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Koller: Hoher Landtag! Sehr verehrte Da
men und Herren! Der starke Geschäftsgang im Lan
desreisebüro bedingt häufig Reisen des Leiters 
bzw. anderer Personen in das Inland und Ausland. 
Es hat sich daher die Anschaffung eines eigenen 
Personenkraftwagens für diesen Wirtschaftsbetrieb 
als dringend erforderlich erwiesen. Die notwendigen 
Mittel hiefür stehen aus Betriebseinnahmen des 
Landesreisebüros zur Verfügung. 

Mit Regierungsbeschluß vom 28. Oktober 1963 
wurde die Anschaffung eines Kraftwagens geneh
migt. Der Finanzausschuß hat dieser Vorlage eben
falls zugestimmt und stelle ich namens dieses Aus
schusses den Antrag, der Hohe Landtag wolle be
schließen: 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 
über die Anschaffung eines Dienstfahrzeuges für 
das Steiermärkischen Landesreisebüro wird zur 
Kenntnis genommen. 

Präsident: Eine Wortmeldung liegt nicht vor, wir 
können abstimmen. 

Ich ersuche die Herren und Damen Abgeordneten, 
die für den Antrag des Berichterstatters sind, eine 
Hand zu erheben (Geschieht.) 

Ich stelle fest, daß dieser Antrag angenommen ist. 

3. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 311, über die Ge
barung der Landes-Hypothekenanstalt für Steier

mark im Geschäftsjahr 1962. 

Berichterstatter ist Abg. Fritz W u r m . Ich er
teile ihm das Wort. 

Abg. Wurm: Hohes Haus! Den gesetzlichen Vor
schriften entsprechend, hat die Steiermärkische Lan
desregierung dem Landtag jährlich einen Bericht 

über die Gebarung der Landes-Hypothekenanstalt 
für Steiermark zu erstatten. Der Rechnungsabschluß 
der Anstalt vom Jahre 1962 wurde von den Pflicht-
prüfem an Ort und Stelle überprüft und das Ergeb
nis der Steiermärkischen Landesregierung am 
16. Oktober 1963 vorgelegt. 

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, daß der 
Jahresabschluß samt Geschäftsbericht den gesetz
lichen Vorschriften entspricht. Es wurde lediglich 
bemerkt, daß die Pensionsrückstellungen die Erfor
dernisse nicht voll decken dürften. 

Die wirtschaflichen Verhältnisse der Anstalt sind 
im Berichtsjahr durch Steigerung des Geschäftsvolu
mens gekennzeichnet; die Geschäftsausdehnung hat 
sich verstärkt fortgesetzt. Die Bilanzsumme im Jahre 
1962 ist um über 36°/o gestiegen. Der Reingewinn 
beträgt für das Jahr 1962 4,2 Millionen Schilling. 

Das Kuratorium der Anstalt hat in seiner Sitzung 
vom 22. November 1963 beschlossen, den ausge
wiesenen Reingewinn den satzungsmäßigen Rück
lagen zuzuführen. 

Nach dem Kontrollausschuß hat sich der Finanz
ausschuß mit diesem Bericht beschäftigt und namens 
dieses Ausschusses stelle ich den Antrag, der Hohe 
Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregierung 
über die Gebarung der Landes-Hypothekenanstalt 
für Steiermark im Geschäftsjahr 1962 wird geneh
migend zur Kenntnis genommen und dem Kurato
rium und den Beamten der Landes-Hypothekenan
stalt für Steiermark der Dank ausgesprochen. 

Präsident: Sie haben den Bericht des Berichter
statters gehört. Es liegt keine Wortmeldung vor. 
Wir schreiten zur Abstimmung. 

Ich bitte die Abgeordneten, die für den Antrag 
sind, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Ich stelle die Annahme dieses Antrages fest. 

4. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 316, über die Er
richtung einer Funksprechanlage für das Land 
Steiermark zum Betrage von 2,2 Millionen Schilling. 

Berichterstatter ist an meiner Stelle Abgeordneter 
Heribert P ö 1 z 1. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Pölzl: Hohes Haus! Die Regierungsvorlage, 
Einl.-Zahl 316, beinhaltend die Anschaffung einer 
Funksprechanlage für das Land Steiermark zum 
Zwecke des Katastropheneinsatzes und für die zi
vile Landesverteidigung. Die Vorlage liegt Ihnen 
vor. Die Kosten betragen 1,874.600 S. 

Der Finanzausschuß hat sich in seiner letzten 
Sitzung mit dieser Vorlage beschäftigt und emp
fiehlt dem Hohen Haus die Annahme dieser Regie
rungsvorlage. 

Präsident: Sie haben den Bericht des Berichter
statters gehört. Eine Wortmeldung liegt nicht vor. 
Wir schreiten zur Abstimmung. 

Ich bitte die Herren Abgeordneten, die für den 
Antrag sind, eine Hand zu erheben. (Geschieht. / 

Der Antrag ist angenommen. 
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5. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 317, über den 
Verkauf eines 8782 m2 großen Grundstückes aus 
der Landesliegenschaft Graz, Heinrichstraße — Ecke 
Liebiggasse, an das bischöfliche Seckauer Ordinariat 

zur Errichtung eines Kirchenbaues. 
Berichterstatterin ist Frau Abgeordnete Edda 

E g g e r . Ich erteile ihr das Wort. 
Abg. Egger: Das bischöfliche Seckauer Ordinariat 

wünscht ein ungefähr 8800 m2 großes Grundstück 
aus dem Besitzstand des Landes in Graz, welches 
von den Straßenzügen Heinrichstraße—Liebiggasse 
begrenzt wird, käuflich zu erwerben, um darauf eine 
Kirche zu errichten. 

Die Steiermärkische Landesregierung hat sich mit 
diesem Ersuchen befaßt. Das Grundstück besteht aus 
Teilen unterschiedlicher Qualität, für die ein Schätz
wert zwischen 80 S und 450 S pro m2 festgelegt 
wurde. Es wurde nun ein Grundpreis von 100 S 
pro m2 festgesetzt. Diese verhältnismäßig niedrige 
Festsetzung begründet sich darin, daß dieses Grund
stück seinerzeit bereits im Besitz der Kirche war 
und im Jahre 1950, da diese damals Geld für die 
Wiedergutmachung von Kriegsschäden benötigte, 
an das Land um einen Preis von nur 25 S pro m2 

verkauft wurde. 

Im Finanzausschuß wurde der Regierungsantrag 
einstimmig gutgeheißen und ich stelle nun im Auf
trag des Ausschusses folgenden Antrag, der Hohe 
Landtag wolle beschließen: 

1. Der Abverkauf eines 8782 m2 großen Grund
stückes aus dem Besitzstand der landeseigenen Lie
genschaft in Graz, Heinrichstraße, mit den Einlage
zahlen 1775, 1776, 1777 und 761, alle vier KG. III 
Geidorf, an das bischöfliche Seckauer Ordinariat 
zum Zwecke der Errichtung eines Kirchenneubaues 
zu einem Quadratmeterpreis von 100 S, somit zu 
einem Gesamtpreis von 878.200 S, wird gemäß § 15 
Abs. 2 lit. c des Landesverfassungsgesetzes geneh
migt. 

2. Alle im Zusammenhange mit diesem Rechts
geschäfte entstehenden Spesen, Gebühren usw. sind 
vom bischöflichen Seckauer Ordinariat zu tragen. 

3. Der Gesamtverkaufspreis von 878.200 S ist in 
2 gleichen Teilbeträgen, der erste nach grundbü-
cherlicher Durchführung und der zweite Anfang 
Jänner 1965, abzustatten. 

Präsident: Sie haben den Bericht gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Wir schreiten zur Ab
stimmung. Ich bitte, die Zustimmung durch ein 
Handzeichen kundzutun. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

6. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 319, über die 
Aufnahme von Darlehen im Gesamtbetrage von 
23,983.265 S beim Hochwasserschädenfonds zur Be
deckung zusätzlicher Landesbeiträge nach dem Was
serbautenförderungsgesetz für Projekte zur Behe
bung von Hochwasserschäden und vorbeugende 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Wildbachv«rbau-
ung, des Flußbaues und der Meliorationen nach 
dem Bauprogramm für die Jahre 1962 und 1963. 

Berichterstatter ist- Abgeordneter R i t z i n g e r. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Ritzinger: Hoher Landtag! Sehr geehrte Da
men und Herren! Die Regierungsvorlage 319 behan
delt die Aufnahme von Darlehen im Gesamtbetrage 
von 23,983.265 S beim Hochwasserschädenfonds zur 
Bedeckung zusätzlicher Landesbeiträge nach dem 
Wasserbautenförderungsgesetz für Projekte zur Be
hebung von Hochwasserschäden und vorbeugende 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Wildbachverbau-
ung, des Flußbaues und der Meliorationen nach dem 
Bauprogramm für die Jahre 1962 und 1963. 

Dieses Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 31. De
zember und eine Verzinsung von 6K%. Der Finanz
ausschuß hat dieser Vorlage bereits seine Zustim
mung gegeben und ich stelle daher im Namen die
ses Ausschusses an Sie, werte Damen und Herren, 
den Antrag, dieser Vorlage Ihre Zustimmung zu 
geben. 

Präsident: Sie haben den Bericht des Berichter
statters gehört. Wortmeldungen liegen nicht vor. 
Ich bitte für den Fall der Zustimmung um ein Hand
zeichen. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

7. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 321, über die Er
höhung des außerordentlichen Versorgungsgenus
ses für die Oberrechnungsratswitwe Blanka Schuch. 

Berichterstatter ist Herr Abg. Gottfried B r a n d 1. 
Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Gottfried Brandl: Hoher Landtag! Die Vor
lage der Steiermärkischen Landesregierung, Einl.-
Zahl 321, hat das Ansuchen der Frau Blanka Schuch, 
Witwe nach dem im Jahre 1923 verstorbenen Ober
rechnungsrat Julius Schuch, um Erhöhung des außer
ordentlichen Versorgungsgenusses zum Gegenstand. 

Frau Schuch steht im 74. Lebensjahr, ist stets 
kränklich und hat außer dem außerordentlichen Ver
sorgungsgenuß kein Einkommen. Die Landesregie
rung hat mit Sitzungsbeschluß vom 13. November 
1963 zur Bittschrift Stellung genommen und stellt 
den Antrag, der Hohe Landtag wolle beschließen. 
„Den außerordentlichen Versorgungsgenuß der 
Oberrechnungsratswitwe Blanka Schuch mit Wirk
samkeit ab 1. August 1963 von 578 S auf 750 S mo
natlich zu erhöhen." 

Der Finanzausschuß hat dem Antrag der Lan
desregierung die Zustimmung gegeben. Namens 
dieses Ausschusses stelle ich an das Hohe Haus den 
Antrag, gleichfalls die Bewilligung zu geben. 

Präsident: Da keine Wortmeldung vorliegt, bitte 
ich jene Abgeordneten, die zustimmen, um ein 
Handzeichen. (Geschieht.) Der Antrag ist angenom
men, 

8. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 69* Gesetz, mit 
dem das Landes-Anzeigenabgabengesetz neuerlich 
abgeändert wird (2. Landes-Anzeigenabgabengesetz-

novelle). 

Berichterstatter ist Herr Abg. Bert H o f b a u e r . 
Ich bitte um seinen Bericht. 

Abg. Hofbauer: Hoher Landtag! Die Regierungs
vorlage, Einl.-Zahl 322, behandelt neuerdings eine 
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Abänderung des Landes-Anzeigenabgabengesetzes. 
Am 1. April 1947 wurde erstmalig das Landes-An-
zeigenabgabengesetz eingeführt. 1960 hat es die 
erste Novellierung erfahren, und zwar geringfü
gige textliche Änderungen und eine Änderung der 
Bemessungsgrundlage. Zur Ausarbeitung der Novel
lierung, die uns jetzt vorliegt, ha t sich ein Aus
schuß aus den Bundesländern zusammengesetzt, um 
einheitlich vorgehen zu können. Der Finanzausschuß 
hat sich mit dieser Vorlage am 8. April befaßt und 
bis auf eine einzige Abänderung, die sämtlichen Ab
geordneten ebenfalls vorliegt, die Vorlage ange
nommen. Die Abänderung heißt: „Der Hohe Land
tag wolle das in der Beilage Nr. 69 enthaltene Ge
setz mit folgender Änderung beschließen: Zu Zif
fer 4 im neuen § 10, Abs. 1 ist in der Zeile 1 vor 
dem Wort .Handlungen' das Wort .vorsätzliche' ein
zufügen." Namens des Finanzausschusses, der die
ser Gesetzesvorlage einstimmig beigetreten ist, bitte 
ich um Annahme dieser Vorlage. 

Präsident: Sie haben den Bericht gehört. Ich bitte 
um Wortmeldungen. Da solche nicht erfolgen, bit te 
ich um ein Handzeichen, falls Sie zustimmen. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

9. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 324, über die Ge
währung eines außerordentlichen Versorgungsge
nusses an die zweite Gattin nach dem verstorbe
nen wirkl. Hofrat i. R. Dr. Edmund Koschatzky, Frau 

Hilda Koschatzky. 

Berichterstatterin ist Frau Abg. Edda E g g e r. 

Abg. Edda Egger: Frau Hilda Koschatzky hat als 
zweite Gattin des am 28. November 1962 verstor
benen wirkl. Hofrates i. R. Dr. Edmund Koschatzky 
nach den geltenden Bestimmungen keinen Anspruch 
auf eine normale Witwenpension. Sie hat sich daher 
an das Innenministerium um Gewährung eines 
außerordentlichen Versorgungsgenusses gewandt. 
Das Innenministerium hat diesem Gesuch stattgege
ben und ihr einen außerordentlichen Versorgungs
genuß in der Höhe von 50°/o des jeweiligen ideellen 
normalmäßigen Witwenversorgungsgenusses unter 
der Voraussetzung bewilligt, daß das Land Steier
mark diesen außerordentlichen Versorgungsgenuß 
aus Landesmitteln übernimmt. 

Die Landesregierung hat sich mit diesem Gesuch 
befaßt und hat ihm ebenso wie der Finanzausschuß 
zugestimmt. Namens des Finanzausschusses stelle 
ich den Antrag, der Hohe Landtag möge ebenfalls 
der Vorlage zustimmen. 

Präsident: Keine Wortmeldung. Ich bitte um ein 
Händezeichen, falls Sie dem Antrag zustimmen. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

10. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-ZI. 325, über die Ge
währung eines außerordentlichen Versorgungsge
nusses an Maria Meixner-Knaipp, Rechnungs-Revi-

denten-Witwe. 

Berichterstatter ist Abg. Josef S c h l a g e r , Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. Schlager: Hohes Haus! Die Wi twe des ver
storbenen Rechnungsrevidenten Friedrich Knaipp, 
Frau Maria Meixner-Knaipp, hat angesucht, daß ihr 
ein außerordentlicher Versorgungsgenuß gewährt 
wird, da ihr nach den gesetzlichen Bestimmungen 
ein solcher Genuß nicht zusteht. Die Vorlage wurde 
im Finanzausschuß behandel t und ich darf namens 
des Finanzausschusses das Hohe Haus bitten, fol
genden Antrag zu beschließen: 

„Der Wi twe nach dem Rechnungsrevidenten 
Friedrich Maixner-Knaipp, 80 J ah re alt, wird in Be
rücksichtigung des Umstandes, daß ihr e ine normal
mäßige Witwenpension nicht mehr zusteht, im Hin
blick auf ihr hohes Alter mit Wirksamkei t ab 1. Ok
tober 1963 gegen jederzeitigen Widerruf ein außer
ordentlicher Versorgungsgenuß von 300 S monat
lich bewilligt." 

Präsident: Sie haben den Ant rag des Herrn Be
richterstatters gehört. Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich bit te jene Abgeordneten, die zustimmen, 
um ein Händezeichen. (Geschieht.) Der Antrag ist 
angenommen. 

11. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 328, über die 
Übernahme der drei Landes-Unterabteilungen an der 
Höheren Technischen Bundeslehranstalt Graz, Ort

weinplatz Nr. 1, durch den Bund. 

Berichterstatter ist Abg. Dr. Josef P i 11 e r -
m a n n . Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Dr. Pittermann: Hohes Haus, meine Damen 
und Herren! Die heute dem Hohen Haus vorliegende 
Vorlage stellt, den Vollzug zweier Landtagsresolu
tionen dar, und zwar vom Jah re 1955 und vom 
Jah re 1962, wonach die Landesregierung aufgefor
dert wurde, beim Bund vorstellig zu werden, ' um 
die 3 Unterabteilungen an der Bundesgewerbe
schule Graz zusammenzulegen, und zwar handelt 
es sich um die Unterabteilungen Tischlerei und 
Raumgestaltung, Freskomalerei und Graphik. 

Im Oktober des Vorjahres hat eine Besprechung 
aller maßgebenden Stellen des Bundes und des 
Landes stattgefunden, die ihren Niederschlag in 
einigen Artikeln dieser Vorlage gefunden hat, wo
nach im 1. Artikel die Übernahme des nichtwissen
schaftlichen Personals behandelt wird; im Artikel 2 
die Festsetzung des Entgeltes für die Übernahme 
des Personal- und Sachaufwandes um den Ablöse
betrag, der in einer Höhe von 5 Millionen Schilling 
in 5 Jahresraten geleistet wird. Für die Übernahme 
ist der 1. J änner 1965 vorgesehen. 

Hohes Haus! Gegenwärtig trägt das Land Steier
mark den Abgang der Bundesgewerbeschule Graz 
in der Höhe von derzeit jährlich 1,252.900 S. Das 
Land hätte zufolge des vorliegenden Übereinkom
mens anstelle dieses Abganges in den Jahren 1965 
bis einschließlich 1969 einen Ablösebetrag von jähr
lich 900.000 S an den Bund zu bezahlen und hät te 
ab 1970 eine jährliche Ersparung von über 1 Mil
lion S im ordentlichen Haushalt zu verzeichnen. 

Die Vorlage stellt auch die Bedeckung der in 
5 Jahresraten an den Bund abzustattenden Ablöse
summen fest, und zwar durch Aufnahme einer Aus-
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•'- gabepost von je 900.000 S in die ordentlichen Lan
desvoranschläge der kommenden 5 Jahre. 

Die Steiermärkische Landesregierung hat in ihrer 
Sitzung vom 17. Februar 1964 der vorstehenden 
Vereinbarung grundsätzlich zugestimmt. 

Der Finanzausschuß hat sich in der letzten Sit
zung mit dieser Vorlage befaßt und ich stelle na
mens dieses Ausschusses den Antrag, der Hohe 
Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht der Steieimärkischen Landesregie
rung über das Ergebnis der Besprechungen hinsicht
lich der Übernahme der drei I.andesunterabteilun-
gen an der Höheren Technischen Bundeslehranstalt 
in Graz, Ortweinplatz 1, durch den Bund wird ge
nehmigend zur Kenntnis genommen und die Zu
stimmung zur Übergabe des landeseigenen Inven
tars an den Bund erteilt. 

Präsident: Sie haben den Bericht des Herrn Be
richterstatters gehört. Liegt- eine Wortmeldung vor? 
Wenn dies nicht der Fall ist, schreite ich zur Ab
stimmung. 

Ich bitte die Herren Abgeordneten, die für den 
Antrag sind, eine Hand zu erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

12. Mündlicher Bericht des Finanz-Ausschusses über 
die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 335, über den 
Verkauf des landeseigenen Grundstückes EZ 495, 
KG. Schladming, im Ausmaße von 5203 m2 an die 

Stadtgemeinde Schladming zum Preise von 
160.000 S. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Bert Ho f -
b a u e r. Ich erteile ihm das Wort. 

Berichterstatter Abg. Hofbauer: Hoher Landtag! 
Die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 335, behandelt 
den . Verkauf des landeseigenen Grundstückes in 
Schladming im Ausmaß von 5203 m2 zum Preise von 
160.000 S. 

Das Land Steiermark hat seinerzeit aus der Kon
kursmasse der Firma Matthias Bachler unter an
derem 2 Grundparzellen gekauft. 

Da das Land Steiermark keine Verwendung für 
dieses Grundstück besaß, wurde schon im Jahre 1962 
versucht, im Wege einer freiwilligen Versteigerung 
das Grundstück zu veräußern. Der damalige Schätz
wert betrug 173.000 S. Es fanden sich keine Käufer, 
da sie den Preis für zu hoch hielten. Es wurden le
diglich 100.000 S dafür geboten. 

Die Stadtgemeinde Schladming benötigt zur För
derung des sozialen Wohnbaues dringend Grund
stücke, da sie in den letzten Jahren fast die ge
samten Gemeindegründe zur Verfügung gestellt 
hat. Der Gemeinderat hat daher an die Steiermärki
sche Landesregierung das Ersuchen gerichtet, der 
Gemeinde das Grundstück im Ausmaße von 5203 m2 

zu verkaufen und einen Kaufpreis von 160.000 S 
geboten, mit der Bitte, den Betrag in 4 Jahresraten 
erstatten zu können. 

Die Steiermärkische Landesregierung hat jedoch 
beschlossen, den Betrag in 3 Jahresraten abzuver
langen. 

Der Finanzausschuß hat sich in der letzten Sit
zung mit. dieser Regierungsvorlage befaßt und ich 

darf namens dieses Ausschusses den Antrag stellen, 
der Hohe- Landtag wolle beschließen: 

Der Verkauf der Liegenschaft EZ. 495, KG. 
Schladming, im Ausmaße von 5203 m2 an. die Stadt
gemeinde Schladming zum Kaufpreis von 160.000 S, 
zahlbar in 3 Jahresraten, und zwar 54.000 S am 
15. März 1965 und je 53.000 S am 15. März 1966 
und am 15. März 1967, wird genehmigt. 

Alle entstehenden Nebengebühren, Kosten usw. 
sind von der Stadtgemeinde Schladming zu tragen. 

Präsident: Mangels einer Wortmeldung schreite 
ich zur Abstimmung und bitte die Herren Abgeord
neten, die für die Vorlage stimmen, die Hand zu 
erheben. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

13. Mündlicher Bericht des Fürsorgeausschusses 
über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 332, zum Be
schluß des Steiermäikischen Landtages Nr. 274 vom 
12. Dezember 1963 über die Fortgewährung der 
Kinderbeihilfe unter bestimmten Voraussetzungen. 

Berichterstatterin ist Abg. Stefanie P s o n d e r. 
Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Psonder: Hohes Haus! Der Steiermärkische 
Landtag hat am 12. Dezember 1963 folgenden Be
schluß gefaßt: 

„Die Steiermärkische Landesregierung wird auf
gefordert, bei der Bundesregierung dahingehend 
vorstellig zu werden, daß die Bestimmungen des 
Kinderbeihilfengesetzes bzw. des Einkommensteuer
gesetzes dahingehend abgeändert werden, daß auch 
für jene Personen, die eine Berufsausbildung abge
schlossen haben und anschließend daran entweder 
eine berufsfortbildende Schule (Werkmeisterschule 
an der Bulme und ähnliches) besuchen oder sich 
für einen zweiten Beruf ausbilden lassen, die Kin
derbeihilfe gewährt wird, wenn die sonstigen allge
meinen Voraussetzungen für eine Gewährung ge
geben sind." 

Diese* Landtagsbeschluß wurde an die Bundesre
gierung herangetragen. Das Bundesministerium für 
Finanzen hat dazu berichtet, daß diese Forderung 
seit langer Zeit erhoben wird. Der Nationalrat und 
der Bundesrat haben in gleichlautenden Entschlie
ßungen eine Beseitigung der Härten im Beihilfen
recht, die sich aus der Unterscheidung zwischen Be
rufsausbildung und Berufsfortbildung ergeben, ge
fordert. 

Ein Expertenkomitee, bestehend aus beiden Re
gierungsparteien, konnte sich über die einzuhalten
den Grundsätze nicht einigen. In dem Bericht wird 
auf die Novellierung des Familienlastenausgleichs-
gesetzes, auf einige Verbesserungen hingewiesen. 

Auf Grund passiver Gebarung des Ausgleichs
fonds für Familienbeihilfen kann vorerst die Ge
währung von Beihilfen für Berufsfortbildung nicht 
verwirklicht werden. Gewisse Schwierigkeiten hin
sichtlich des Begriffes „Berufsfortbildung" würden 
in der Abgrenzung mannigfaltig sein und auch zu 
der Möglichkeit unvertretbarer Beihilfenbeträge 
führen. 

Der Fürsorgeausschuß hat sich in seiner Sitzung 
am 8. April 1964 mit der Vorlage befaßt und mich 
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beauftragt, folgenden Antrag zu stellen, der Hohe 
Landtag wolle beschließen: 

Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung, daß eine „Novellierung des Kinderbeihilfen
gesetzes bzw. des Einkommensteuergesetzes in der 
Richtung, daß auch für jene Personen, die eine Be
rufsausbildung abgeschlossen haben und anschlie
ßend daran entweder eine berufsfortbildende Schule 
besuchen oder sich für einen zweiten Beruf ausbil
den lassen, die Kinderbeihilfe gewährt wird, wenn 
die sonstigen allgemeinen Voraussetzungen für 
eine Gewährung gegeben sind", vorerst nicht er
wartet werden kann, wird zur Kenntnis genommen. 

Präsident: Sie haben den Bericht des Berichter
statters gehört. Es liegt keine Wortmeldung vor. 

Ich bitte jene Abgeordneten, die für den Antrag 
stimmen, um ein Händezeichen. (Geschieht.) 

Der Antrag ist angenommen. 

14. Mündlicher Bericht des Verkehrs- und volks
wirtschaftlichen Ausschusses über die Regierungs
vorlage, zu Einl.-Zahl 244, zum Antrag der Abge
ordneten Hofbauer, Hans Brandl, Schlager, Vinzenz 
Lackner und Genossen, betreffend Maßnahmen im 

Gebiet der mittleren Enns. 

Berichterstatter ist Abgeordneter Hans B r a n d l . 
Ich erteile ihm das Wort. 

js Abg. Brandl: Hoher Landtag! Der Verwaltungs-
f gerichtshof hat mit seinem Erkenntns vom 28. März 

1 1963 bekanntlich dem 5-Stufenprojekt der Steweag 
vor dem Speicherprojekt Groß-Kastenreith den Vor
zug zuerkannt. 

Da es nun darum geht, nicht nur dieses 5-Stufen-
projekt in flüssiger Weise zu verwirklichen, son
dern auch alle Maßnahmen für den Nachholbedarf 
dieses Gebietes in allen Belangen so rasch als mög
lich zu sichern, haben die Abgeordneten Hofbauer, 
Hans Brandl, Schlager und Vinzenz Lackner einen 
Antrag eingebracht, der sich in 4 Punkte gliedert: 

Die Steiermärkische Landesregierung hat nun zu 
diesem Antrag Bericht erstattet und aus diesem 
Bericht ist folgendes zu entnehmen: 

Die Erhebungen haben ergeben, daß die Stufe 
Krippau durch die Steweag gebaut wird. In Über
einstimmung -mit dem im Widerstreitverfahren be
handelten Finanzierungsplan wird die Stufe Landl 
bis 1967 fertiggestellt sein. Der Ausbau der Stufen 
Kleinreifling und Klein-Kastenreith, die nunmehr 
die Namen Schönau und Weyer erhielten, wurde 
wieder in Übereinstimmung mit den Verhandlungen 
beim Widerstreitverfahren den Ennskraftwerken 
angeboten. 

Sollte wider Erwarten der Ausbau der Stufen 
Schönau und Weyer nicht durch die Ennskraftwerke 
bzw. die Verbundgesellschaft durchgeführt werden, 
bleibt die Steweag bei ihrer Verpflichtung, den 
Ausbau der beiden Stufen selbst durchzuführen. 

Die Eisenbundesstraße hat auf einem 12,7 km 
i langen Teil einen den heutigen Verkehrserforder-
f nissen entsprechenden Fahrbahnbelag erhalten. Die 
I Bauarbeiten für das 4,1 km lange .Baulos Krippau-

Großreifling sind bereits vergeben und in Durch
führung. Es verbleiben sohin nur mehr die Rest
strecken Frenz—Altenmarkt und Eßling—Krippau 
mit einer Gesamtlänge von 6,2 km, welche in das 
Bauprogramm der kommenden Jahre einbezogen 
werden. Eine bevorzugte Behandlung der Anträge 
von Gesuchstellern aus dem Gebiet der mittleren 
Enns um Gewährung von Darlehen aus allen zur 
Verfügung stehenden Fonds ist grundsätzlich mög
lich. Für die Gewährung von Beiträgen zur Errich
tung von Wasserversorgungs- und Kanalisations
anlagen gelten die Richtlinien des Wasserbauten
förderungsgesetzes bzw. des Wasserleitungs-Bei-
trägegesetzes. Voraussetzung ist die Leistung von 
Interessentenbeiträgen, die selbstverständlich aufge
bracht werden müssen. Derzeit liegt die Bauzustim
mung des Bundesmihisteriums für Handel und Wie
deraufbau — Wasserwirtschaftsfonds — für die 
Wasserversorgungsanlage Landl-Kirchenlandl mit 
der veranschlagten Bausumme von 1,280.000 S vor. 
Im Arbeitsplan 1963 der Agrartechnischen Abteilung 
des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung 
zur Verkehrserschließung der Landwirtschaft schei
nen aus dem Gebiet der mittleren Enns 5 Bauvor
haben mit einem Bauaufwand von 550.000 S auf. Ein 
weiteres Bauvorhaben mit einem Aufwand von 
200.000 S wird ebenfalls aufgenommen. 

Der Hauptausschuß der Landeskammer für Land-
und Forstwirtschaft hat das Umstellungsgebiet Sankt 
Gallen, welches die Gemeinden Altenmarkt, Garns, 
Landl, St. Gallen, Palfau, Weißenbach a. d. Enns 
und Wildalpen umfaßt, geschaffen. Hier werden 
vor allem Hof-Zufahrtswege im Bereich der Um
stellungsgebiete errichtet. 6 Ansuchen von bäuer
lichen Interessenten sind bereits in Bearbeitung. 

In das Bauprogramm der Agrartechnischen Ab
teilung des Amtes der Steiermärkischen Landesre
gierung zur Verkehrserschließung werden im Ge
biet der mittleren Enns weitere Vorhaben aufge
nommen und einer bevorzugten Behandlung zuge
führt. 

Der Verkehrs- und volkswirtschaftliche Ausschuß 
hat sich ausführlich mit diesem sehr umfassenden 
Bericht beschäftigt und ich darf namens dieses Aus
schusses den Antrag stellen, der Hohe Landtag 
wolle beschließen: 

„1. Den Bericht der Steiermärkischen Landesre
gierung zur Kenntnis zu nehmen, 2. die Landesre
gierung aufzufordern, a) bei den zuständigen Stel
len des Bundes mit allem Nachdruck darauf zu drän
gen, daß der Ausbau der Strecken ,Frenz—Alten
markt' und , Eßling—Krippau' der Eisen-Bundes
straße so rasch wie möglich erfolgt, b) Anträge von 
Gesuchstellern aus dem Gebiete der mittleren Enns 
um Gewährung von Darlehen aus dem Fremdenver
kehrsinvestitionsfonds, aus der Sonderaktion so
wie aus dem Fonds für gewerbliche Darlehen und 
Ansuchen von Einzelbauwerbern, Genossenschaften 
und Gemeinden um Gewährung von Wohnbauför-
derungsdarlehen und Baukostenzuschüssen nach 
dem Wohnbauförderungsgesetz 1954 und aus dem 
Landeswohnbauförderungsfpnds sowie von Zinsen
zuschüssen für die Althausassanierung bevorzugt zu 
behandeln." 

Ich bitte um Zustimmung. 
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Präsident: Sie haben den Antrag gehört. Eine 
Wortmeldung liegt nicht vor. Ich bit te um ein Hand
zeichen, falls Sie dem Antrag zustimmen. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

15. Mündlicher Bericht des Verkehrs- und volks
wirtschaftlichen Ausschusses über die Regierungs
vorlage, Einl.-Zahl 334, zu den Beschlüssen Nr. 182, 
185, 186 und 187 des Steiermärkischen Landtages 
vom 20. Dezember 1962 über wirtschaftliche Maß

nahmen. 

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abg. Ing. 
K o c h , das Wort . 

Abg. Ing. Koch: Hoher Landtag! Meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Die gegenständliche 
Vorlage beinhaltet die Stellungnahme der ö s t e r 
reichischen Bundesregierung, Sektion Verstaatlichte 
Betriebe, Bundesministerum für Soziale Verwaltung, 
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau, 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Gre
mium des Brennstoffhandels und Fachverbandes der 
Bergwerke zu den Beschlüssen des Steiermärkischen 
Landtages Nr. 182, 185, 186 und 187, worin die Lan
desregierung aufgefordert wurde, 1. alle Maßnah
men zur Absatzförderung der steirischen Feinkohle, 
2. die bessere Versorgung der Bevölkerung mit 
Hausbrandkohle einzuleiten, und 3. sollte sich die 
Landesregierung bemühen, Steuerbegünstigungen 
bei der Neugründung von gewerblichen Betrieben 
im Grenzland bzw. in den von der Kohlenkrise be
troffenen Gebieten zu erreichen. 

Zu 1. wird bemerkt, daß beispielsweise nur 
1%% der österreichischen Kohlenproduktion zur 
Beheizung der Bundesgebäude benötigt werden. 
Bei steirischen Landesanstalten wird versucht, Fein
kohlen-Heizanlagen zu entwickeln und einzubauen. 
Die wirksamsten Maßnahmen sind jedoch nur die 
Errichtung von kalorischen Anlagen, hauptssächlich 
aber solche von Fernheizwerken. Damit wird er
stens Feinkohle in großem Maße verbraucht und 
zweitens der Bedarf an Hausbrandkohle, d. i. Mit
tel- und Grobkohle, verringert. 

Da bei der Kohlenproduktion selbst mit tech
nisch modernsten Ausbaumaschinen und Geräten 
weit mehr als die Hälfte Feinkohle anfällt, ist die 
Verwertung der Feinkohle in Fernheizwerken eine 
echte Lösung. Sie ha t bereits auch zur fühlbaren Er
leichterung im Feinkohlenabsatz geführt. Dazu ha
ben ebenfalls aber auch die beiden letzen strengen 
Winter beigetragen. 

In den eingangs erwähnten Berichten ist eine 
Kohlenkrise in naher Zukunft nicht zu erwarten. 
Mit der Versorgung mit genügender Hausbrand
kohle wurden die Verteiler-Organisationen ein
gehend beschäftigt. 

Zu 3. „Steuer-Erleichterung" wird leider von 
dem zuständigen Ministerium angeführt, daß die 
Wettbewerbsverhäl tnisse wei testgehend gestört 
werden würden und zum Ruin bestehender Betriebe, 
besonders in den Notstandsgebieten, führen könn
ten. Ferner werden wegen des Gleichheitsgrund
satzes verfassungsmäßige Bedenken aufgezeigt. 
• Die Steiermärkische Landesregierung wird jedoch 

die Vorgänge auf der Bundesebene, die vielleicht 

dennoch auf diesem Teilgebiet des Förderungswe
sens einen Erfolg herbeiführen könnten, beobachten. 

Die Steiermärkische Landesregierung stellt zu
folge ihres Beschlusses vom 16. März 1964 den An
trag, der Hohe Landtag wolle beschließen: 

„Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung zu den Beschlüssen Nr. 182, 185, 186 und 187 
des Steiermärkischen Landtages v em 20. Dezember 
1962 über die Errichtung von Feinkohlenheizungs-
anlagen zur Förderung des Absatzes steirischer 
Feinkohle, sonstige Maßnahmen zur Förderung des 
Feinkohlenabsatzes, ausreichende Versorgung der 
Bevölkerung mit Hausbrandkohle und Steuerbe
günstigungen bei der Neugründung von gewerb
lichen Betrieben im Grenzland und in den von der 
Kohlenkrise betroffenen Gebieten, wird zur Kennt
nis genommen." 

Der volkswirschaftliche Ausschuß hat sich ein
gehend mit dieser Vorlage beschäftigt und ich darf 
in seinem Namen den Antrag stellen, das Hohe 
Haus wolle diesen Bericht zur Kenntnis nehmen. 

Präsident: Zum Wort hat sich Herr Abg. L e i t -
n e r gemeldet. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Leitner: Meine Damen und Herren! „Das 
Feinkohlenproblem wird aller Voraussicht nach zu 
keiner Krise des steirischen Bergbaues mehr füh
ren", das steht in der Antwort der Sektion für ver
staatlichte Unternehmungen in einem Brief an die 
Landesregierung. 

Bekanntlich hat im Dezember vorigen Jahres der 
Steiermärkische Landtag gefordert, daß geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden, damit endlich ein
mal das Problem des Feinkohlenabsatzes in der 
Steiermark geregelt wird. Solche Mitteilungen, wie 
sie jetzt in dem Bericht dem Landtag zur Kenntnis 
gebracht werden, sind geeignet, den seit J ah ren in 
der Steiermark kämpfenden und bangenden Berg
arbeitern endlich wieder einmal ihre Ruhe zu ge
ben. Leider werden aber zur gleichen Zeit auch noch 
andere Stimmen über die Lage des Bergbaues, u. a. 
auch in der Steiermark, bekannt. Der Betriebsob
mann des Bergbaues Fohnsdorf hat erst vor einigen 
Tagen auf sogenannte „Unkenrufe" gewisser Zei
tungen hingewiesen, weil, wie er sagt, es da drin
nen heißt, daß es im Jahre 1970 so weit sein wird, 
daß der Wunsch der Gegner des Bergbaues Fohns
dorf in Erfüllung gehen und der Kohlenbergbau 
dann zum Erliegen kommen wird.' Mir selbst sind 
ebenfalls einige solche Unkenrufe bekannt und ich 
möchte einiges darüber sagen. 

Der Präsident der steiermärkischen Arbeiterkam
mer, Herr Eduard Schwarz, hat im Zusammenhang 
mit der Stillegung des Bergbaues Seegraben er
klärt, daß in kommenden Jahren weitere Berg
werke dieses Schicksal erleiden werden und man 
sie nicht davor bewahren kann. Auch der Bergarbei
ter-Obmann Zwanzger sprach in diesem Zusammen
hang in Seegraben die Befürchtung aus, daß die 
Grubenschließung von Seegraben nicht auf diesen 
Bergbau allein beschränkt bleibt, sondern daß auch 
die Gefahr besteht für Fohnsdorf und auch für 
Bergbaue in der Weststeiermark. Die „Neue Zeit" 
vom 8. April 1964 schreibt ebenfalls zur Lage im 
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Bergbau, daß der steirische Kohlenbergbau in einer 
gefährlichen Struktur-Krise stecke. Daran konnten 
auch die letzten beiden kalten Winter nichts ändern, 
die vorübergehend zwar die Kohlenproduktion 
sprunghaft ansteigen ließen, aber wenn das Wet ter 
sich wieder bessert, das heißt, wenn wieder einige 
warme Winter kommen, „wird die Krise", so heißt 
es dort wörtlich, „unsere Bergleute umso härter 
treffen." 

Landeshauptmann Krainer erklärte zwar auf 
meine Anfrage in der letzten Landtagssitzung: Eine 
Stillegung von Kohlengruben sei im Hinblick auf 
die s teigende Nachfrage nicht zu befürchten, sagle 
aber in einem Zug, daß sich für Fohnsdorf keine 
Prognosen stellen lassen, wie lange trotz vorhande
ner Kohlenvorkommen der Bergbau möglich sei, da 
die Arbeitsbedingungen in diesem Bergbau immer 
schwieriger würden. 

Zur Frage der Grubensicherheit im Bergbau 
Fohnsdorf stellte der zuständige Fachverband der 
Bergwerke und eisenerzeugenden Industrie erst vor 
kurzem fest, daß die Absaugung von Methangas zur 
Verr ingerung der Schlagwettergefahr bereits er
folgreich durchgeführt wird. Ebenso wird durch eine 
Anzahl von Maßnahmen — sie sind dort einzeln an
geführt — eine Senkung der Grubentemperatur er
reicht. Was der Bergbau Fohnsdorf dringend 
braucht ist, den Schrägschacht bis in den 13. Bau 
vorzutreiben und die dafür zweifellos notwendigen 
großen Mittel, wenn die Alpine selbst nicht darüber 
verfügt, eben durch Subventionen des Staates und 
der Regierung sicherzustellen. 

Im Fohnsdorfer Revier liegen nach den Berech
nungen 19,5 Millionen Tonnen Kohle als Reserve. 
Diese Reserven genügen für mehr als 30 Jahre, 
wenn die jetzige Jahresleistung von ca. 600.000 
Tonnen weiter gefördert wird. Trotzdem regen sich 
in Österreich Kräfte, die sogenannten Zusperrer, 
und sie geben keine Ruhe. Selbst Vizekanzler Dr. 
Pit termann hat ebenfalls in Seegraben erst vor kur
zem Stellung genommen und hat gesagt, daß die 
Zusperrer ihre Aufträge, große Kohlenbergwerke in 
Österreich zuzusperren, nicht beim österreichischen 
Volk, sondern bei ausländischen Machthabern ein
holen. Diesen arbeiterfeindlichen, die Unabhängig
keit und wirtschaftliche Sicherheit Österreichs be
drohenden Kräften entsprechend entgegenzutreten, 
ist nicht nur Sache der Bergarbeiter, sondern auch 
die der Gewerkschaften, der Arbeiterkammer, der 
Landesregierung und des Steiermärkischen Landta
ges, aber ganz besonders der Bundesregierung und 
der Sektion IV, verstaatlichte Unternehmungen. 

Landeshauptmann Krainer teilte auch in der letz
ten Anfrage mit, daß die STEWEAG im Raum von 
Leibnitz das Murfeldkraftwerk auf kalorischer Ba
sis zu errichten plant. Allerdings ist es dazu not
wendig, daß die Alpine bereit ist, 350.000 Tonnen 
Feinkohle jährlich zu liefern. Angeblich ist die Al
pine dazu nicht imstande, sondern sie hat nach den 
Wor ten des Landeshauptmannes erklärt, daß sie 
jährlich maximal 150.000 Tonnen und die nur für 
10 Jahre liefern kann. 

Ich möchte auf die Diskussionen hinweisen, die 
es hier im Landtag bereits gegeben hat, im Zusam
menhang mit der Errichtung des Kraftwerkes in 

Pernegg, das bekanntlich mit Öl geheizt wurde, ob
wohl es sich herausgestellt hat, daß es sehr not
wendig gewesen wäre, im Interesse der steirischen 
Bergarbeiter, dieses Kraftwerk mit der zur Verfü
gung s tehenden Feinkohle zu heizen. Soll wieder 
ein zweites Pernegg im Raum Leibnitz entstehen, 
das mit Erdöl gefeuert werden soll? Sollte zugleich 
wieder eine Zeit kommen, daß Bergarbeiter Kurz
arbeit leisten müssen oder gar ihren Arbeitsplatz 
verlieren, weil auf Grund des Fehlens einer weit
sichtigen Planung der Absatz der Feinkohle nicht, 
wie es notwendig ist, auf viele J ahre hin gesichert 
wird? 

Im Köflacher Revier l iegen über 50 Millionen 
Tonnen Kohle als Reserve. Wir wissen, daß es auf 
Grund der technischen Entwicklung gewiß zu weite
ren Strukturveränderungen kommen wird, daß Erd
gas und Öl stärker in bestimmten Betrieben oder in 
bestimmten Wirtschaften verbraucht werden wird. 
Die jetzige Förderung muß aufrechterhalten blei
ben, um die Arbeitsplätze der Bergarbeiter zu si
chern. Wenn notwendig, ist auch eine Produktions-
erhöhung möglich. Es werden Voraussetzungen ge
schaffen werden müssen, um für dieses neu zu 
bauende kalorische Kraftwerk auch die entspre
chende Feinkohle liefern zu können. Allerdings, 
das hat die vergangene Zeit bewiesen,, wird es 
nicht leicht sein, alle diese Schwierigkeiten, die da 
bevorstehen, zu beseitigen. Aber wenn die Steier-
märkische Landesregierung mit dem Herrn Landes
hauptmann an der Spitze, der Steiermärkische Land
tag und sonstige steirische Instanzen — Gewerk
schaft, Arbeiterkammer und andere Kammern — es 
nicht an dem notwendigen Willen fehlen lassen 
werden, alle vorhandenen Mittel zur Sicherung des 
Arbeitsplatzes der Bergarbeiter aufzubieten, dann 
wird es möglich sein, den Arbeitsplatz der Berg
arbeiter in der Steiermark, so wie sie es wünschen 
und es notwendig haben und wie sie ein Recht dar
auf haben, auf lange Zeit zu sichern. 

Abg. Neumann: Hoher Landtag! Ich möchte mich 
jetzt nicht mit den Ausführungen des Abgeordneten 
Leitner befassen, die am Kern der Sache völlig vor
beigegangen sind, sondern mit der Antwort der 
Bundesregierung. 

Hoher Landtag! Es war schon öfters der Fall, daß 
Antworten der Bundesregierung auf Initiativan
träge des Landtages einzelne Fraktionen dieses 
Haus und damit die steirische Heimat nicht befrie
digt haben. Ich erinnere daran, daß die Antwort 
der Bundesregierung auf unseren Initiativantrag, 
betreffend die Errichtung einer weststeirischen Mit
telschule, im vorigen Jahr völlig unbefriedigend 
ausgefallen ist. Es wurden in dieser Antwort da
mals Argumente angeführt, die wir als Weststeirer 
einfach nicht zur Kenntnis nehmen konnten. Zum 
Glück aber leben wir in einer Demokratie, deren 
Spielregeln es zulassen, daß wir zu einzelnen Argu
menten, auch wenn sie von der Bundesregierung 
kommen, nicht nur nicht schweigen müssen, sondern 
daß wir dazu Stellung nehmen und nötigenfalls sie 
auch widerlegen können. Ich freue mich, daß die 
Ausnutzung dieser Spielregeln hier im Hohen 
Hause im wiederholten Male auch in der Frage der 
Errichtung einer weststeirischen Mittelschule zu 
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einigen Erfolgen führte; die weststeirische Mittel
schule, die nun doch vor unseren Toren steht. 

Ich möchte bei dieser Gelegenheit diese Tatsache 
zum Anlaß nehmen, um allen, die sich hier im Ho
hen Hause um die Errichtung der weststeirischen 
Mittelschule bemühten, zu danken. (Abg. Hans 
B r a n d l : „Die Schule kommt später! Wir haben 
jetzt einen anderen Tagesordnungspunkt!") Ich 
möchte bei dieser Gelegenheit allen Herren hier im 
Hohen Hause, die sich um die Errichtung der west
steirischen Mittelschule bemühten, auch ein herz
liches und aufrichtiges Wort des Dankes sagen. An 
der Spitze möchte ich danken dem Herrn Landes
hauptmann Josef Krainer, der sich wiederholt ganz 
öffentlich im Rundfunk und auch hier im Hohen 
Hause und auch in Aussprachen mit dem Unter
richtsminister zur Errichtung einer weststeirischen 
Mittelschule bekannte. Ich möchte auch danken un
seren weststeirischen Regierungsmitgliedern, vor 
allem Herrn Landeshauptmannstellvertreter Dr. Ko
sten, der die Aufgaben der Vorbereitung zu tragen 
hatte und dies auch mit viel Erfolg getan hat. (Lan
desrat S e b a s t i a n : „Herr Kollege, Sie haben 
vergessen, den sozialistischen Abgeordneten zu 
danken!" — Abg. DDr. H u e b e r : „Herr Kollege, 
Sie müssen auch uns danken, wir waren auch da
bei!") Ich möchte nur abschließend noch sagen, ich 
bin allen für die Mithilfe sehr dankbar. Bei der 
Auswahl des Standortes aber, über die in der West
steiermark sehr üble Debatten aufgetreten sind, 
können wir auf die scheinbar von gewissen Grazer 
Stellen angebotene Schützenhilfe in großzügiger 
Weise verzichten. Wir werden schon allein in Zu
sammenarbeit mit den zuständigen fachlichen Be
hörden den günstigsten Standort für die weststeiri
sche Mittelschule zu finden wissen. 

Hoher Landtag! Nun aber zur gegenständlichen 
Vorlage. (Abg. Hans B r a n d l : „Das hat lange ge
dauert!" — Gelächter.) Wenn uns heute nun wie
der eine Antwort der Bundesregierung vorliegt, die 
sich mit den Sorgen unseres steirischen Kohlen
bergbaues befaßt und damit im Zusammenhang mit 
der notwendigen Ansiedlung von Ersatzindustrien 
in den von der Kohlenkrise gefährdeten Gebieten 
und in den wirtschaftlich schwächen Gebieten unse
rer Heimat überhaupt, dann muß ich als weststeiri-
scher Mandatar auch hier wiederum sagen, daß uns 
auch diese Antwort der Bundesregierung nicht in 
allen ihren Teilen befriedigt. (Abg. H e i d i n g e r : 
„Es war ja Regierungskrise!") Ich möchte die posi
tiven Punkte zuerst nennen, nämlich einmal die 
Tatsache, daß nun auch die zuständigen Bundesstel
len durch die Aufforderung des Landtages in ver
stärktem Maße bereit sind, auch Bundesgebäude an 
bestehende und auch noch zu errichtende Fernheiz
werke anzuschließen. Durch die Errichtung des Fern
heizkraftwerkes Graz und den Ausbau von Dampf
kraftwerken tritt ja auch schon jetzt bereits eine 
fühlbare Erleichterung, wenn nicht überhaupt vor
übergehende Behebung der Feinkohlenkrise in un
serem steirischen Kohlenbergbau ein. Herr Kollege 
Leitner, das möchte ich vor allem Ihnen gesagt ha
ben. Befriedigend ist auch die Antwort auf die 
zweite Anfrage und auf den zweiten Antrag des 
Landtages auf Verbesserung der Versorgung der Be
völkerung mit Hausbrandkohle, weil dahingehend 

eine positive Erledigung getroffen würde, daß die 
Erzeugung von Hausbrandkohle im heurigen Jahr 
um insgesamt 34.000 Tonnen erhöht wurde. Es liegt 
nun wirklich an . der steirischen und an der öster
reichischen Bevölkerung, sich schon, in den Sommer
monaten mit Hausbrandkohle einzudecken, um da
durch Versorgungsschwierigkeiten im Winter zu 
vermeiden. 

Und es gilt hier eigentlich das Wort „fragt nicht 
immer, was die Regierung für euch tun kann, son
dern fragt manchmal auch, was könnt ihr tun". An
gewendet auf die Hausbrandkohle könnte man sa
gen, erhoffet nicht immer von den anderen die Be
hebung der Kohlenkrise, die Verpflichtung der Ver
sorgung der Bevölkerung mit Hausbrandkohle, son
dern tätigt eine rechtzeitige Bestellung auf Haus
brandkohle und leistet so selbst euren Beitrag dazu. 

Hoher Landtag! Nicht befriedigt uns jedoch in der 
Antwort der Bundesregierung — und das möchte 
ich als zweites nennen — die Tatsache, daß sowohl 
das Finanzministerium wie auch das Handels- und 
Sozialministerium gegen die nun schon zweimal 
vom Hohen Landtag erhobene Forderung nach 
Steuerbegünstigung bei der Ansiedlung von neuen 
Betrieben große Bedenken erheben. Diese Beden
ken stehen eigentlich in Widerspruch zu Wirt
schaftsforschungen, die in allen europäischen Län
dern übereinstimmend feststellten, daß Steuerbe
günstigungen bei der Ansiedlung von neuen Betrie
ben ein sehr wesentlicher marktfördernder Faktor 
sind. Die Argumente der Bundesregierung sagen 
aber, wie wir vom Herrn Berichterstatter gehört 
haben, daß solche Steuerbegünstigungen dem freien 
Wettbewerb hinderlich wären, ja das Sozialministe-
ihim spricht sogar von einer Verfassungswidrigkeit. 
Diese Argumente klingen eigentlich nicht sehr über
zeugend, wenn man bedenkt, daß neue Betriebe 
ohnedies hohe Anlaufkosten, hohe Aufschließungs
kosten und dergleichen mehr zu tragen haben. Es 
ist eigentlich das Gegenteil der Fall, nämlich, daß 
erst durch eine solche Steuerbegünstigung die ho
hen Anlaufkosten neuer Betriebe wettgemacht wer
den und somit gleiche Startbedingungen hergestellt 
werden. Na und solche Steuerbegünstigungen sind 
erfahrungsgemäß überhaupt erst ein Anreiz für in
teressierte Firmen, Betriebe auch in das Land hin
aus zu verlegen, wo sie dringend benötigt werden. 

In der Weststeiermark werden solche neue Be
triebe, werden Ersatzindustrien deshalb benötigt, 
weil durch das Auskohlen von Kohlengruben in den 
weststeirischen Revieren bereits um 2000 Bergarbei
ter weniger wurden. Ich glaube, Herr Kollege Leit-
ner, wir alle zusammen werden das Auskohlen von 
Kohlengruben in der Steiermark nicht verhindern 
können. (Abg. L e i t n e r : „Aber das Zusperren!") 
Es werden daher Ersatzindustrien in der Weststeier
mark dringend benötigt, um die Arbeitsplätze in der 
weststeirischen Heimat zu sichern und die wirt
schaftliche Kraft der Weststeiermark zu erhalten. 
Auf dem flachen Lande im allgemeinen und beson
ders im steirischen Grenzland werden solche neuen 
Betriebe benötigt, um diese Gebiete nicht menschen
leer werden zu lassen, um die wirtschaftliche Kraft 
dieser Gebiete zu heben und den Bewohnern dieser 
Gebiete an Ort und Stelle den Erwerb des täglichen 
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Brotes zu ermöglichen und siö nicht zu heimat- und 
rastlosen Pendlern zu stempeln. 

Die Steiermark ist außerdem ein Land der Klein
bauern. Für viele dieser Kleinbauern würde ein 
industrieller Betrieb in ihrer Gemeinde eine Hoff
nung für die Schaffung eines zusätzlichen Einkom
mens und für die Hebung ihres Einkommens sein. 
Die Steuerbegünstigung bei der Ansiedlung neuer 
Betriebe, die hier also in der Antwort der Bundes
regierung sehr schlecht wegkommt, die soll mithel
fen und einen Anreiz geben für die Verlegung von 
Betrieben auf das flache Land, in die Provinz hin
aus. Sie soll mithelfen, hohe Anlaufkosten und auch 
die oft vorhandene frachtungünstige Lage auszu
gleichen und damit gleiche Startbedingungen herzu
stellen. 

Aus all d iesen Gründen, Hohes Haus, wäre es 
geradezu notwendig, daß der Bund ein eigenes Bun
desgesetz zur Förderung von neuen Betrieben in 
den von der Auskohlung von Kohlenbergbauen ge
fährdeten und wirtschaftlich schwachen Gebieten der 
Heimat schafft. Als ÖVP-Fraktion werden wir den 
Bericht, den wir soeben vom Berichterstatter hör
ten, zur Kenntnis nehmen. Wir bitten jedoch die 
Hohe Landesregierung, ihre Bemühungen für die 
Förderung von Ersatzindustrien in wirtschaftlich 
schwachen Gebieten der Heimat auch in Zukunft in
tensiv fortzusetzen. Dies deshalb, damit, wie ich 
schon erwähnte, diese Gebiete nicht menschenleer 
werden, deshalb, damit Arbeiter nicht um ihren hei
matlichen Arbeitsplatz bangen müssen, deshalb, da
mit Familien nicht zerrissen werden, und deshalb, 
damit auch das flache Land in Zukunft einen ver
mehrten Anteil an einem weiteren wirtschaftlichen 
und sozialen Aufstieg unseres steirischen Heimat
landes hat. (Beifall.) 

Präsident: Zum Wort gemeldet hat sich Herr Ab
geordneter Vinzenz L a c k n e r. Ich erteile ihm das 
Wort . 

Abg. Vinzenz Lackner: Hoher Landtag! Verehrte 
Damen und Herren! Es kann nicht von der Kohle 
gesprochen werden, es kann nicht eine die Kohle 
betreffende Vorlage behandelt werden, ohne daß 
ich als der Bergmann einige Wor te dazu zu verlie
ren habe, wenn auch andere sich berufen fühlen, 
darüber zu sprechen. 

Ich beginne nicht so, wie mein Kollege Neumann, 
der zuerst eine lange Rede über die Schule, die gar 
nicht dazu gehört, gehalten hat und dann erst auf 
den Bergbau zu sprechen kam. Er ist ein jüngerer 
Abgeordneter, verzeihen wir ihm das. Nehmen wir 
an, daß er es ehrlich gemeint hat. (Landesrat W e -
g a r t : „Sie sind ja Bergmann und kein Lehrer!") 

Wenn wir schon von der Kohle sprechen, möchte 
ich darauf hinkommen, daß am 28. März d. J. die 
Bergarbeiterstadt Leoben, aus der ja die Berginge
nieure und die Steiger, die in den Gruben d ie Ar
beiten führen, hervorgehen, daß diese Bergarbeiter
stadt e ine Grube geschlossen hat, wovon man von 
seiten des Landes wenig Notiz genommen hat. (Lan
deshauptmann K r a i n e r : „Ich wurde zur Schlie
ßung des Bergbaues nicht einmal eingeladen, damit 
Sie es wissen!") Herr Landeshauptmann, ich nehme 
das zur Kenntnis. Ich habe das bereits gewußt, was 

Sie mir sagen und werde in der Alpine darauf zu
rückkommen. (Zwischenruf von der ÖVP: „Hoffent
lich!") Auch unsere Landesräte wurden nicht einge
laden. Es ist das eine Sache der Alpine, die be
dauerlich ist. (Landesrat P r i r s c h : „Das ist ein 
Staat im Staate!" — Abg. S t o f f l e r : „Die Sek
tion IV hat eingeladen! Erkundigen Sie sich, ob Sie 
sich nicht geirrt haben!" — Abg. B a m m e r : „Nicht 
S c h w a r z - P e t e r spielen!") Bitte, Herr, Präsi
dent, die Zwischenrufe abzustellen. 

Präsident: „Ich bit te den Redner, fortzufahren und 
ihn nicht zu unterbrechen!" 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ge
ziemt sich wohl, hier einem Stand namens des Lan
des den Dank auszusprechen. Es sind immerhin rund 
600 Bergleute, die nun von ihrer angestammten Ar
beit im Schöße der Heimaterde h inüberwandern 
nach Donawitz und dort mit Arbeitsplätzen versorgt 
werden. Nicht immer geht es so glimpflich ab bei 
der Schließung einer Grube. Denken wir an Ratten 
und Wiesenau. 

Insgesamt ist die Zahl der Kohlenbergarbeiter 
von 18.000 auf 12.000 abgesunken und wenn de rBe-
triebsratsobmann von Fohnsdorf erwähnt wird, so 
hat er in dem Zusammenhang wohl auch die Sorge 
der Bergarbeiterversicherung zum Ausdruck ge
bracht, wie lange sie noch selbständiger Körper sein 
kann, wenn der Schrumpfungsprozeß bei den Berg
arbeitern so fortschreitet. 

Aber es ist hier auch der Sektion IV zu danken, 
die die Umsiedlung im Rahmen des Alpinekonzerns 
zustande gebracht hat, ohne daß irgendein Berg
arbeiter arbeitslos wurde. Es hat nicht nur die Berg
arbeiterversicherung durch die frühe Berentung Ko
sten auf sich genommen, sondern auch die Alpine 
durch die Umstellung, die Alpine, von der behaup
tet wird, daß sie die reiche Alpine sei und dies mit 
leichtem Herzen t ragen kann. 

Wenn man nun zur Frage kommt, ob in der Zu
kunft der Bergbau überhaupt noch Aussicht hat zu 
bestehen, so getraue ich mich, als Bergmann zu be
haupten: ja. Und zwar vor allem deshalb, weil 
Österreich ein Kohleneinfuhr-Land ist und man 
kann nicht belgische Maßstäbe auf Österreich über
tragen. Belgien, das Ruhrgebiet usw. sind Kohlen-
Überschußländer. Ich habe das zum wiederholten 
Male ausgeführt. Die österreichische Braunkohle — 
soweit die Industrie an festen Brennstoffen Bedarf 
hat — kommt nur zu 60°/o aus dem Inland und wird 
zu 40% eingeführt. Nehmen wir den Heizwert her 
und rechnen um auf die Steinkohlenbasis, so ist das 
Verhältnis umgekehrt. In diesem Zustand noch da
von zu sprechen, Gruben zu schließen, ist heller Un
sinn. 

' Wenn Maßnahmen angeführt werden, daß man 
in den Bundesgebäuden oder in anderen öffent
lichen Gebäuden heimische Kohle verheizen soll, 
was natürlich bei Umstellung der Heizeinrichtung 
auf Schwierigkeiten stößt, so darf ich wiederum 
darauf hinweisen, daß es e ine Feinkohlenfeuerung 
gibt, die für jedes größere Gebäude, das mit Zen
tralheizung ausgestattet ist, die Kohle von 0 bis • 
30 mm anstandslos verheizt. Damit ist aber auch 
das Märchen von der Feinkohlenkrise • widerlegt, 
wenn man der Sache nachgehen will. Aber wir ha-
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ben die Feinkohle mit Sicherheit in kalorischen 
Werken untergebracht und es ist nur die Frage der 
Betriebsdauer und des Strompreises, w ie weit man 
diese kalorischen We rke einschaltet in den Betrieb 
und daß man zu einem Strompreis kommt, der trag
bar ist. 

In der Steiermark wurden im Jahre 1957 monat-
. lieh 175.000 Tonnen im Durchschnitt gefördert. Für 
das Jahr 1963 ergeben sich für sieben Monate pro 
Monat 300.000 Tonnen geförderte Kohle. Es ist nir
gends eine Tonne Kohle auf Lager und d. h., daß 
man in den nächsten Jahren von einer Kohlenkrise 
nicht sprechen kann. 

Wenn man die Kohlenvorräte von Fohnsdorf zi
tiert, so braucht man nur daran zurückzudenken, daß 
man vor wenigen Jahren einen Vertrag abgeschlos
sen hat mit den ÖDK., der 30 J ah re dauert und ich 
kann nicht annehmen, daß die Fachleute nicht ge
wußt hätten, daß die Kohle in Fohnsdorf in zehn 
Jahren aus ist. Wohl aber haben die Fachleute ge
wußt, daß es mit der zunehmenden Tiefe höhere 
Gestehungskosten und größere Schwierigkeiten 
gibt. Aber beim heutigen Stand der Technik läßt 
sich das ohne weiteres überwinden und ich habe 
schon einmal den Landtagsklub der ÖVP einge
laden, nicht vom grünen Tisch aus immer zu spre
chen, sondern die Grube Fohnsdorf einmal zu be-
iahren. Der Herr Landeshauptmann ist einer der 
wenigen, der sie von unten aus kennt. Von unse
rem Klub kann ich sagen, daß er zur Gänze diese 
Grube besichtigt hat und sich mit den Schwierigkei
ten, den Bergarbeitern und dem Kohlenproblem be
faßt hat. (Landeshauptmannstellvertreter Dr. K o -
r e u : „Wir werden ja immer ausgeschaltet!") 

Es ist weiterhin e ine Frage der Finanzierung einer 
solchen Grube. Wenn wir in Österreich rechnen, daß 
wir mit 5 Millionen Tonnen das Auslangen finden 
und im Bundesgebiet e in Betrag von 50 Millionen 
Schilling drinnen ist, so wären das auf die Tonne 
umgerechnet 10 S. Das ist kein Betrag gegenüber 
anderen Dingen, die auch subventioniert werden 
und wo vielleicht das Defizit noch größer war, nur 
daß man dort nicht soviel davon spricht. 

Das sind Dinge, die auch ausgesprochen werden 
müssen. Und wenn der Kollege Leitner so sein Herz 
für die Bergarbeiter entdeckt hat, dann möchte ich 
ihm nur wieder in Erinnerung rufen, daß das Me
morandum von Fohnsdorf, das durch KP-Betriebs
räte ausgearbeitet und allen öffentlichen Stellen zu
geschickt wurde und das von Haus aus den Bergbau 
um ein gutes Drittel reduziert hat, auch sein Werk 
war. Es geht nicht gut, daß man da aufsteht und für 
die Zeitung spricht und dort, wo man unter sich 
einig ist, e ine ganz andere Stellungnahme bezieht. 
(Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Ah, das ist ja sehr 
interessant, Herr Leitner, Sie sind entlarvt!" — 
Abg. S e h e e r : „Sie sind entlarvt, Herr Abg. Leit
ner i" — Landesrat W e g a r t : „Das ist die Spal
tung im kommunistischen Lager, in Fohnsdorf sind 
die Chinesen!") und nachdem jetzt ein Vierzehner-
Aussehuß die Neuordnung in der verstaatlichten In
dustrie bearbeitet, u. a. auch das Problem Kohle, da 
ist es ja ke in Wunder, wenn Unkenrufe zustande 
kommen. Ich möchte nur noch folgendes sagen: Der 
Schrägschlag als solcher, der ja auch angeführt wor

den ist, der würde für weitere zehn Jahre die Exi
stenzberechtigung der Grube Fohnsdorf sichern. Die 
Kohle ist für mehr als 30 J ah re vorhanden. Es ist 
aber auch festzustellen — und dahingehend lautete 
auch ein Antrag oder eine Anfrage über die Boden
forschung — daß das Kohlengebiet von Fohnsdorf 
wirklich geologisch in seiner gesamten Größe noch 
nie erforscht und noch nie abgebohrt wurde. Man 
hat sich immer darauf beschränkt, gewisse J ahre 
voraus Versuchs-Schürfe oder Versuchs-Strecken zu 
schlagen, damit man weiß, wie es vielleicht in zehn 
Jahren dort oder da im steirischen Gebiet des Berg
baues, auf der Ost- oder Westseite, höher oder tie
fer gelegen, am Bau ausschaut. Aber es kommt ja 
noch etwas anderes: Zur Konkurrenz des Öls, des 
Stroms und des Erdgases kommt ja noch die aus
ländische Kohle. Na, solange die Polen um 50 S 
pro Million Wärmeeinheiten auf den Donauhafen in 
Wien hinstellen, und die Kohle nur dort abzuholen 
ist, wird uns die Kohle, die uns wesentlich höher 
kommt und bei der die Million-Wärmeeinheit mit 
64 S an der Grenze liegt, n iemand abkaufen. Aber 
dann, wenn wir keinen eigenen Bergbau mehr ha
ben, dann werden uns auch die Polen oder wer 
immer es ist, die Rechnung präsentieren und die 
Million-Wärmeeinheit wesentlich höher veran
schlagen, weil ja ke ine einheimische Konkurrenz 
mehr da ist. (Landeshauptmann K r a i n e r : „Auch 
das öl!") Auch das ö l wird teurer werden. Es 
liegt aber auch ein Angebot da aus unserem Nach
barland Jugoslawien, das Gas, das durch die Ver
edelung der Kohle gewonnen wird, aus dem Raum 
von Velenija heraufzubringen nach Graz und in 
eine Ringleitung irgendwie mit einzuschleusen. Das 
sind alles Konkurrenzen, die uns in irgendeiner 
Form bedrohen. 

Aber wenn ich nun zur Regierungsvorlage komme 
(Gelächter — Abg. H e i d i n g e r : „Alle Wege füh
ren nach Rom!"), so muß ich sagen, daß auch das 
Bundesministerium für Handel und Wiederaufbau 
uns keinen Gefallen damit erweist, wenn es hier 
wortwörtlich schreibt, „das Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau verweist auf die Nach
teile der Kohle — 20% teurer im Preis — sowie der 
Mangel an Arbeitskräften bestimme die Errichtung 
kohlenbefeuerter Anlagen". Und es wird bemerkt, 
daß d ie Bundes-Ressorts • aus diesen Gründen den 
Neubau ölbefeuerter Anlagen bzw. den Umbau be
reits bestehender Anlagen auf ö l feuerung f o r 
d e r n ! Auch auf andere Nachteile wird hingewie
sen, wie z. B. Flugasche usw. Dazu ist zu sagen: Die 
neue Agus-Feuerung, die auch Feinkohle verheizt, 
kann, wie ich schon angeführt habe, auch ein Rent
ner oder eine Rentnerin bedienen. Fahren Sie hin
aus nach Ostermieting (Salzburg), dort ist ein Kran
kenhaus, dort ist eine Schule, die werden so ge
heizt. Dort ist e ine Kleiderfabrik, es bedient eine 
ä l tere Frau diese Heizung. Es ist e ine vollautomati
sche Kohlenfeuerung, mit Thermostat ausgestattet , 
so daß sie genau so wirkt wie e ine ö l feuerung und 
wesentlich billiger arbeitet als die ö lfeuerung, und 
in Lamprechtshausen (Salzburg) ist eine Käserei. 
Dort steht der Kessel mitten dr innen in der Käserei, 
es ist ein Lebensmittelbetrieb und es .wird wirklich 
sauber gearbeitet. Und die Anlage entspricht voll 
den Anforderungen, die an sie gestellt werden. Die 
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Kohle hinzustellen als unrentabel oder, weil s ie 
schmutzig ist, als unhygienisch, das ist alles bewußte 
unlautere Konkurrenz. Wollen wir es so nennen. Es 
ist nicht notwendig, daß wir e inen Bodenschatz, der 
in unserer Heimat liegt, jetzt einfach verschütten, 
brach l iegen lassen und uns mit anderem bedienen. 
Was würden unsere Bauern sagen, wenn noch mehr 
Bananen und noch mehr Orangen hereinkämen und 
man sich um das steirische Obst überhaupt nicht 
mehr kümmern würde? All diese Dinge, die da ins 
Treffen geführt würden, würden die Bauern zurück
weisen. 

Die Steuerbegünstigungen, die sind ja auch in 
erster Linie vom Handelsministerium ins Treffen 
geführt worden, daß sie abträglich, sind. Und im 
Handelsministerium kreuzt j a die Bundeswirt
schaftskammer auf und sagt: „unlauterer Wettbe
werb", „ungünstige Wettbewerbsverhältnisse" usw. 
Und das Sozialministerium hat ja nur darauf hinge
wiesen, daß auch das Bundesministerium für Han
del und Wiederaufbau diese Stellungnahme abge
geben hat. 

Und wenn man für die Industriegründungen hier 
plädiert, dann frage ich mich, warum man sich so 
gegen Industriegründungen im Bezirk Murau wehrt, 
der ein ausgesprochenes Notstandsgebiet ist. (Lan
deshauptmann K r a i n e r : „Wo ist denn eine, die 
hingeht?") Was war denn dort mit dem Sägewerk 
und mit dem Wasserfall in Schöder? Da hat man 
den Naturschutz hervorgekehrt und diese Industrie
gründungen verhindert. (Landeshauptmann K r a i -
n e r : „Das ist eine Legende!") Der Bezirk Murau 
hat die höchste Arbeitslosenziffer, gemessen an sei
ner Dichte an Arbeitern, hat die meisten Pendler 
und ist auch der kinderreichste Bezirk. Alle diese 
Dinge müßte man aber auch hier mit berücksichti
gen. 

Ich möchte meinen Beitrag damit schließen, daß 
ich hier von dieser Stelle aus den Seegrabner Kum
peln, die solange das Tageslicht entbehrt haben und 
viele J ahre in der Grube zugebracht haben ein
schließlich den leitenden Herren den Dank ausspre
chen, was den Hohen Landtag aber daran erinnern 
möge, daß man daran denken möge, daß man nicht 
so mir nichts, dir nichts Gruben schließen kann. 
Denn Gruben kann man schließen, aber nicht wieder 
aufmachen. Beim Tagbau, da geht es noch, aber bei 
einer anderen Grube nicht mehr. Und wenn wir an
derswo Millionen-Beträge hineinstopfen für neue 
Industriegründungen, die außerdem sehr schwierig 
sind, so soll man nicht immer mit dem Gedanken 
spielen, i rgendwo eine bestehende Industrie, der so
wieso von der Natur aus Grenzen gesetzt sind durch 
die geologischen Verhältnisse, vorzeitig zum Ende 
zu bringen. Das viele Gerede über die Kohlenkrise 
schadet nur dem Bergmann, dem Bergbau als sol
chem und hat keinen echten, r ea len Hintergrund. Es 
sind da bestimmte Wünsche Vater des Gedankens, 
durch die man sich aber auf dieser Ebene nicht irre
führen lassen soll. Ich möchte hier ausrufen: „Ver
achtet mir nicht die Kohle oder Erz, es schlägt darin 
des Bergmanns Herz!" (Allgemeiner Beifall.) 

Präsident: Wei tere Wortmeldungen l iegen nicht 
vor. Wir können abstimmen. Ich ersuche die Abge

ordneten, die dem Antrag des Herrn Berichterstat
ters zustimmen, ein Handzeichen zu geben. (Ge
schieht.) Der Antrag ist angenommen. 

16. Mündlicher Bericht des Landeskulturausschusses 
über die Regierungsvorlage, Einl.-Zahl 327, zum Be
schluß des Steiermärkischen Landtages Nr. 292 vom 
12. Dezember 1963 über eine Vereinfachung der 
Weitergewährung der Arbeitslosenunterstützung 

bei Kursbesuchen. 

Dem Berichterstatter, Abg. Gottfried B r a n d 1, er
teile ich das Wort. 

Abg. Gottfried Brandl: Hoher Landtag! Mit Be
schluß des Steiermärkischen Landtages vom 12. De
zember 1963 wurde die Landesregierung aufgefor
dert, beim Landesarbeitsamt Steiermark für eine 
Vereinfachung der Wei tergewährung der Arbeits
losenunterstützung bei Kursbesuchen dahingehend 
einzutreten, daß diese Unterstützung nicht nur füi 
Kurse des Arbeitsamtes und des Gewerkschaftsbun
des, sondern für alle übrigen Kurse, insbesondere 
auch jene der Landarbeiterkammer, vom Bezirks
arbeitsamt direkt bewilligt und ausbezahlt werden 
kann. 

Das Landesarbeitsamt Steiermark hat zu dieser 
Frage Stellung genommen und der Landesregierung 
bekanntgegeben, daß eine generelle Genehmigung 
zum Fortbezug der Arbeitslosenunterstützung beim 
Besuch von Schulungskursen nicht erteilt werden 
könne. Es sei Aufgabe der Arbeitsverwaltung, den 
Einzelfall zu prüfen, ob die Voraussetzungen für 
einen Fortbezug der Arbeitslosenunterstützung 
während des Kursbesuches vorliegen. Eine Aus
nahme von diesem Verfahren sei nicht zulässig, un
beschadet von welcher Stelle ein Schulungskurs ver
anstaltet werde. Ein Fortbezug der Arbeitslosen
unterstützung während des Besuches von Kursen 
sei grundsätzlich nur dann möglich, wenn diese in 
der Zeit der Arbeitslosigkeit stattfinden, die Ar
beitssuchenden beim zuständigen Arbeitsamt ge
meldet sind und während der Zeit der Kursveran
staltung keine Möglichkeit für e ine Arbeitsver
mittlung besteht. 

Der Bericht der Landesregierung zum Beschluß 
des Steiermärkischen Landtages vom 12. Dezember 
1963 über die Vereinfachung der Wei tergewährung 
der Arbeitslosenunterstützung bei Kursbesuchen lag 
dem Kulturausschuß vor, wurde zur Kenntnis ge
nommen und namens dieses Ausschusses ersuche 
ich das Hohe Haus, diesen Bericht gleichfalls zur 
Kenntnis nehmen zu wollen. 

Präsident: Wortmeldung durch Herrn Abg. N e u -
m a n n . Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Neumann: Hoher Landtag! Ich -muß mich 
leider noch einmal zu Wort melden und sagen, daß 
diesmal nicht die Bundesregierung, sondern das 
Landesarbeitsamt bei der Beantwortung der gegen
ständlichen Frage am Kern der Sache völlig vorbei
gegangen ist. Es ist mir bei der seinerzeitigen 
Fragestellung darum gegangen, daß Land- und 
Forstarbeiter bei der Behandlung durch die Bezirks
arbeitsämter den übrigen Arbeitern gleichgestellt 
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werden, und zwar hinsichtlich der Wei tergewährung 
der Arbeitslosenunterstützung bei Kursbesuchen. 
Das Landesarbeitsamt behaupte t nun in der Ant
wort, daß dies ohnedies der Fall ist, eine Aus
nahme nur bei Handarbeitern in der Saisonzeit ge
macht wird, wo also noch Verringerungsmöglichkei
ten bestehen, und daß man an sich konkrete Fälle 
nennen sollte, die eine solche verschiedenartige 
Behandlung von Arbeitern durch das Arbeitsamt 
vermuten lassen. 

Hoher Landtag! Um nun der Sache auf den Kern 
zu kommen, möchte ich einen solchen konkreten 
Fall zitieren: Ein Forstarbeiter von einem Forstgut 
auf 1300 m Seehöhe wollte von Jänner bis Mai den 
Forstwartkurs in Garns bei Frohnleiten besuchen, 
d. i. also in einer Zeit, wo eine völlig tote Saison 
in der Forstwirtschaft besteht. Das Bezirksarbeits
amt hat die bei sonstigen Kursbesuchen übliche 
Wei tergewährung der Arbeitslosenunterstützung in 
diesem Falle abgelehnt und sich als nicht zustän
dig erklärt. Auch das Landesarbeitsamt hat die Aus
zahlung der Arbeitslosenunterstützung für diesen 
Fall hinausgezögert, und erst durch wiederholte In
terventionen über das Sozialministerium ist die Aus
zahlung für diesen konkreten Fall ermöglicht wor
den. Dieser Fall beweist also, daß doch Forstarbei
tern bei den Arbeitsämtern zusätzliche Schwierig
keiten bereitet werden und steht also im Wider
spruch zur Antwort des Landesarbeitsamtes. Als 
seinerzeitiger Antragsteller appelliere ich daher 
heute nochmals an das Hohe Haus, für die Gleich
stellung der Land- und Forstarbeiter in der Behand
lung durch die Arbeitsämter einzutreten, denn auch 
sie sind Menschen, die zu jeder Zeit und in~b>eson-
ders schwierger Lage und in schwieriger Arbeit 
ihre Pflicht erfüllen. Sie haben daher Anspruch auf 
einen gerechten Anteil am gemeinsam erarbeiteten 
Sozialgebäude Österreichs, und ich möchte zum Ab
schluß sagen, ich glaube, wir können alle froh sein, 
ja, es ist geradezu ein brennendes Problem der Zeit, 
daß Arbeiter die Zeit der Arbeitslosigkeit für die 
fachliche Weiterbildung benützen, weil letztenEndes, 
wie wir es immer wieder hören, die Bewältigung 
der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zu
kunft vor allem in einem integrierenden Europa 
immer wieder eine Frage der geistigen Aufgeschlos
senheit, eine Frage der Bildung der gesamten Be
völkerung ist. (Beifall bei der ÖVP.) 

Präsident: Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich bringe den Antrag des Herrn Berichter
statters zur Abstimmung und bitte um ein Hände
zeichen. (Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

17. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Verfas
sungsausschusses über die Regierungsvorlage, Bei
lage Nr. 76, Gesetz, mit dem das Gemeindebedien
stetengesetz 1957 neuerlich abgeändert und ergänzt 
wird (Gemeindebedienstetengesetznovelle 1964). 

Berichterstatter ist Abg. Dr. P i t t e r m a n n . Ich 
erteile ihm das Wort . 

Abg. Dr. Pittermann: Hohes Haus, mein« Damen 
und Herren! Das vorliegende Gesetz war notwen
dig, weil die Gehaltsgesetz-Ntovelle des Bundes im 

Vorjahr und das Bundesgesetz über die Erhöhung 
der Bezüge der öffentlichen Bediensteten abgeändert 
worden sind. Und da bekanntlich zwischen den Be
zügen der Bundesbediensteten, der Landesbedien
steten und der Gemeindebediensteten eine Auto
matik besteht, war natürlich eine Änderung des 
entsprechenden Gemeindebedienstetengesetz 1957 
notwendig. Das vorliegende Gesetz hat nun das 
Bundesgesetz vollinhaltlich übernommen. Die Lan
desregierung hat lediglich zwei Ziffern eingefügt, 
wobei die erste Ziffer auf den § 52 des Gemeinde
bedienstetengesetzes Bezug nimmt, und zwar findet 
das Städtebundschema für die Bediensteten in hand
werklicher Verwendung Anwendung, und neu ist 
ferner die Ziffer 9 des § 84 a, wonach der Pensions
fonds der Gemeinden im Falle des Ausscheidens 
eines Gemeindebediensteten oder der Entlassung 
des Betreffenden an die Ausstellungsgemeinde die 
ihm zugekommenen Überweisungsbeträge refun
diert. Im übrigen liegt das Gesetz dem Hohen Haus 
und Ihnen, meine Damen und Herren, vor. Ich 
möchte mir nur die Bemerkung gestatten, daß nach 
meiner Meinung die Novel l iemng des Gemeinde-
bedienstetengesetzes in dieser neuen Form eine An
erkennung für alle Gemeindebediensteten des Lan
des darstellt, die aufopferungsvoll ihren Dienst in 
unseren Gemeinden vollziehen. Der Finanzausschuß 
hat sich in der letzten Sitzung mit diesem Gesetz 
befaßt, und ich darf namens des Finanzausschusses 
den Antrag stellen, das Hohe Haus möge die Vor
lage zum Gesetz erheben. 

Präsident: Bitte, es ist ein Antrag des Gemeinde-
und Verfassungsausschusses. Zu Wor t gemeldet ist 
der Herr Abg. K r a u s . Er hat verzichtet. 

Ich schreite daher zur Abstimmung über den An
t rag des Herrn Berichterstattes. Ich bitte um ein 
Händezeichen, falls Sie zustimmen. (Geschieht.) Der 
Antrag ist angenommen. 

18. Mündlicher Bericht des Gemeinde- und Ver
fassungsausschusses über die Regierungsvorlage, 
Einl.-Zahl 329, zum Beschluß des Steiermärkischen 
Landtages Nr. 290 vom 12. Dezember 1963, betref
fend die Aufforderung, zu prüfen, ob eine Novel
lierung des § 5 der Feuerlöschordmmg, Landesge
setz vom 23. Juni 1886, LGB1. Nr. 29, in der Form 
möglich wäre, daß die Feuerbeschau im Gemeinde
bereich statt jährlich alle zwei Jahre durchzuführen 

ist. 

Berichterstatter ist Abg. B u c h b e r g e r. Ich 
bitte ihn, den Bericht zu erstatten. 

Abg. Buchberger: Hoher Landtag, meine Damen 
und Herren! Der Steiermärkische Landtag hat am 
12. Dezember 1963 beschlossen, die Steiermärkische 
Landesregierung aufzufordern, zu prüfen, ob eine 
Novellierung des § 5 der Feuerlöschordnung, Lan
desgesetz vom 23. Juni 1886, LGB1. Nr. 29, in der 
Form möglich wäre, daß "die Feuerbeschau im Ge
meindebereich statt jährlich alle zwei Jahre durch
zuführen ist. Dadurch würden vor allem in den 
kleinen Gemeinden sehr wesentliche Einsparungen 
sowohl in verwaltungsmäßiger ' als auch finanziel
ler Hinsicht erreicht werden. 



36. Sitzung des Steierm. Landtages, V. Periode. — 14. April 1964. 997 

Hiezu erstattet die Steiermärkische Landesregie
rung folgenden Bericht: 

Eine Verlängerung der Feuerbeschaufrist ist nach 
den Erfahrungen des Lebens unbedenklich, zumal 
die Vorschriften über die Instandhaltung und Reini
gung der Feuerungsanlagen usw. in Gebäuden 
ziemlich genau eingehalten werden. Eine Änderung 
des § 5 der Steiermärkischen Feuerlöschordnung 
in dieser Richtung erscheint daher begründet. 

Da auch andere Bestimmungen dieses Gesetzes 
nicht mehr zeitgemäß und daher abänderungsbe
dürftig, durch neue zu ersetzen oder aufzheben sind 
und schließlich jener Teil der Steiermärkischen 
Kehrordnung 1955, der von den Behörden und vom 
Verfahren handelt , über kurz oder lang der durch 
die Bundes-Verfassunggesetznovelle 1962 geschaf
fenen Rechtslage angepaßt werden muß, empfiehlt 
es sich, die Neuregelung der Feuerbeschaufristen 
nicht für sich allein durch Novellierung des § 5 der 
Feuerlöschordnung vorzunehmen, sondern alle 
Feuerpolizeivorschriften in einem neu zu schaffen
den Gesetz zu vereinigen. Die Vorarbeiten dazu 
sind bereits in Angriff genommen worden. Der Ent
wurf der neuen Rechtsvorschriften über die Feuer
beschau wird Beschaufristen von mindestens 2 Jah
ren vorsehen. 

Im Namen des Gemeinde- und Verfassungsaus
schusses stelle ich den Antrag, der Hohe Landtag 
wolle beschließen: 

„Der Bericht der Steiermärkischen Landesregie
rung zum Beschluß Nr. 290 des Steiermärkischen 
Landtages vom 12. Dezember 1963, betreffend die 
Aufforderung an die Steiermärkische Landesregie
rung, zu prüfen, ob eine Novellierung des § 5 der 
Feuerlöschordnung, Landesgesetz vom 23. Juni 1886, 
LGB1. Nr. 29, in der Form möglich wäre, daß die 
Feuerbeschau im Gemeindebereich statt jährlich alle 
zwei J ahre durchzuführen ist, wird zur Kenntnis 
genommen." 

Der Gemeinde- und Verfassungsausschuß hat am 
9. April 1964 einstimmig folgenden Zusatzantrag 
gestellt, der Hohe Landtag wolle den in der Einl.-
Zahl 329 enthaltenen Antrag mit folgender Ergän
zung beschließen: 

„Mit Rücksicht auf die voraussichtlich lange 
Dauer einer Gesamtnovellierung wird die Landes
regierung aufgefordert, ehestens einen Entwurf zur 
Novell ierung des § 5 der Feuerlöschordnuhg im 
obigen Sinne vorzunehmen." 

Im Namen des Gemeinde- und Verfassungsaus
schusses darf ich den Hohen Landtag bitten, die Zu
stimmung hierzu zu geben. 

Präsident: Sie haben den Antrag des Berichter
statters gehört. Wortmeldung liegt nicht vor. Ich 
bitte um ein Händezeichen, falls Sie zustimmen. 
(Geschieht.) Der Antrag ist angenommen. 

19. Mündlicher Bericht des Volksbildungausschusses 
über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 66, Gesetz 
über die äußere Organisation der öffentlichen 
Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie der öffent
lichen polytechnischen Lehrgänge (Steiermärkisches 

Plichtschulorganisations-Ausführungsgesetz). 

Berichterstatter ist Abg. K r a u s . Ich erteile ihm 
das Wort. 

Abg. Kraus: Hohes Haus! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Der Volksbildungsausschuß hat 
sich mit der Ihnen vorl iegenden Regierungsvorlage 
über die Schulorganisation, Beilage Nr. 66, e ingehend 
befaßt. Der Ziel-Paragraph, der § 1, umreißt k lar den 
Inhalt der Vorlage. Ich darf zitieren: „(1) Der Auf
bau, die Organisationsformen und die Klassenschü-
] erzählen der öffentlichen Volks-, Haupt und Sonder
schulen sowie der öffentlichen polytechnischen Lehr
gänge sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes 
einzurichten. (2) öffentliche Pflichtschulen sind jene 
Pflichtschulen, die von gesetzlichen Schulerhaltern 
errichtet und erhalten werden." Die äußere Orga
nisation der öffentlichen Pflichtschulen ist Bundes
sache. Die Erlassung des Ausführungsgesetzes und 
Vollziehung sind Landessache. Allgemein ist zu den 
Grundsatzbestimmungen dieses Schulorganistations-
gesetzes zu bemerken, daß sie so ausreichend sind, 
daß für den Ausführungsgesetzgeber nach ihrer 
wörtlichen Übernahme keine Notwendigkeit be
steht, noch zusätzliche Normen zu schaffen. Abge
sehen von einigen formalen Abänderungen der Vor
lage schlägt der Volksbildungsausschuß einen neuen 
Absatz 3 im § 15 vor. Der bisherige Absatz 3 würde 
Absatz 4 werden. Die Einfügung hat folgenden 
Wortlaut: „Abs. 3: Wird in mehreren benachbarten 
Schulen die Schülerzahl für eine polytechnische 
Klasse nach § 5 nicht erreicht, so sind in der ver
kehrsmäßig am besten gelegenen Schulsitzgemeinde 
die polytechnischen Lehrgänge zu führen." Dieser 
neue Absatz würde eine bessere Qualität des Un
terrichtes in den polytechnischen Lehrgängen ge
währleisten und die Kosten vermindern. 

Zur Einteilung des Gesetzentwurfes ist zu sagen, 
daß für jede Schulart ein eigener Abschnitt vorge
sehen ist, in welchem der Aufbau, die Organisa
tionsform, die Klassenschülerzahl und die Bestim
mungen über die Lehrer der betreffenden Schulart 
geregelt werden. Ich will nur die Regelung der 
Schülerzahlen herausgreifen. Dem Entwurf entspre
chend, soll die Schülerzahl für Volks- und Haupt
schulklassen und für Klassen für polytechnische 
Lehrgänge im allgemeinen 30 betragen und darf 36 
nicht übersteigen. Die Schülerzahl für Sonderschul
klassen beträgt 12 bzw. 18. Diese bedeutende Ver
minderung der Schülerzahlen ist ein wesentlicher 
Fortschritt. Ich darf noch den Schluß-Paragraphen 
anführen, § 18: „(1) Dieses Gesetz tritt — mit Aus
nahme der Bestimmungen über die polytechnischen 
Lehrgänge — mit 1. September 1963 in Kraft. 
(2) Die Bestimmungen über die polytechnischen Lehr
gänge treten mit 1. September 1966 in Kraft. (3) Bis 
zum 31. Dezember 1964 tritt bezüglich der Klassen-
schülerhöchstzahlen gegenüber dem bisherigen Zu
stand keine Änderung ein. Für die Zeit vom 1. Jän
ner 1965 bis 31. August 1968 tritt in den §§ 5, 9 und 
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17 Abs. 1 an die Stelle der Klassenschülerhöchst-
zahl 36 die Klassenschülerhöchstzahl 40." 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Namens 
des Volksbildungsausschusses darf ich Sie nun er
suchen, der Vorlage Ihre Zustimmung zu geben 

Präsident: Zum Wor te hat sich Herr Abgeord
neter L e i t n e r gemeldet. Ich erteile es ihm. 

Abg. L e i t n e r : Meine Damen und Herren! Dem 
Landtag liegt heute ein Gesetzentwurf zur Be
schlußfassung vor, der sich mit Fragen der äußeren 
Organisation der öffentlichen Pflichtschulen, das 
sind die Volks-, Haupt- und Sonderschulen, befaßt, 
sowie mit dem durch die Einführung des 9. Schul
jahres neu zu schaffenden polytechnischen Unter
richt. 

Zu Beginn meiner Ausführungen möchte ich 
grundsätzlich bemerken, daß nur ein geringer Teil 
der Forderungen einer fortschrittlichen Schulreform 
in den neuen Schulgesetzen, auch in dem vorliegen
den Gesetzentwurf, verwirklicht worden ist. 

Wir Kommunisten t reten für eine einheitliche 
Pflichtschule ein, entsprechend den Gedanken des 
großen österreichischen Schulreformers Otto Glöckl 
und der Erfahrung der sozialistischen Länder. Wir 
sind für e ine vierjährige Grundschule, die unserer 
jetzigen Volksschule entspricht und für eine fünf
jährige allgemeine Mittelschule, die an die Stelle 
der jetzigen Volksschuloberstufe, der Hauptschule 
und der Untermittelschule t reten soll. Die Schul
pläne a l l e r Schulen müssen sich beziehen auf 
Arbeit und Leben des Menschen unserer Zeit. Die 
Erziehung zur Arbeit und zur Achtung vor der Ar
beit muß zu einem Kernstück des Unterrichtes die
ser Schulen werden. 

Die österreichische Pflichtschule von heute ist vor 
ungefähr 100 Jahren entstanden. Sie war damals 
zweifellos fortschrittlich für eine Zeit, in der es kein 
Auto, kein Radio, kein Flugzeug, kein Fernsehen, 
keine wesentliche Technik und schon gar keine An
wendung der Atomkraft gab. (Abg. P ö 1 z 1 : „Das 
war wirklich eine ruhige Zeit!") Wo damals Hand
arbeit ausschlaggebend war, arbeitet heute bekannt
lich der Traktor, die Mähmaschine, die Betonmisch
maschine und sogar die elektronisch gesteuerte 
automatische Werkzeugmaschine. 

Und während zur Zeit der Entstehung des Reichs
volksschulgesetzes die Arbeiter in unserem Lande 
so gut wie rechtlos waren, so haben sie heute das 
gleiche Wahlrecht, haben eine Arbeitsgesetzgebung 
und soziale Rechte sich erkämpft. Und gar nicht 
weit von hier hat ja bekanntlich die Arbeiterklasse 
sogar die Macht im Staate. (Abg. P i t t e r m a n n : 
„Aber weniger Lohn haben sie dort!" — Einige un
verständliche Zwischenrufe.) 

Während aber der Stimmzettel des Arbeiters bei 
der Wahl des Bundespräsidenten dem des Unter
nehmers gleichgestellt ist, sind die Aussichten, die 
die Arbeiterkinder haben, einmal auf die Hoch
schule zu kommen, 1 : 15 gegenüber denen der so
genannten „gehobenen Gesellschaftsschichten". (A.b. 
geordneter S c h e e r : „Das ist ja schon lange nicht 
wahr!" — Abg. P e l t z m a n n : „Das war einmal!") 
Hier ist also noch ein weiter Weg zu gehen, um 
gleiche Möglichkeiten für alle durchzusetzen. 

Wesentliches ändern daran würde das heute zu 
beschließende Schülorganisations-Ausführungsge
setz, wenn darin andere Gesetzesbestimmungen be
inhaltet wären. Auch das Studienförderungsgesetz 
sichert nicht, daß alle Kinder, die die entsprechen
den Fähigkeiten haben, sich auch entsprechend wei
terbilden können, denn nach wie vor ist ein großer 
Teil unserer Jugend gezwungen, eine Schule zu be
suchen, die buchstäblich in eine Sackgasse führt, 
aus der es nur sehr schwer möglich ist, sich weiter
zubilden. Dies zeigt mit besonderer Deutlichkeit der 
krasse Unterschied zwischen den Bildungsmöglich
keiten, die die Stadt und die das Land gibt. 117.000 
Kinder auf dem Lande, die eigentlich die Haupt
schule besuchen müßten und das auf Grund ihrer 
Kenntnisse könnten, sitzen in der Volksschule, weil 
in ihrem Wohnort nur eine kleine Volksschule vor
handen ist, in der noch dazu abteilungsweise unter
richtet wird, d. h. Kinder in einer Klasse mehrere 
Jahre dem Unterricht beiwohnen müssen. Für die 
Schüler dieser Dorfschulen gibt es nur in Ausnah
mefällen die Möglichkeit zu einer weiteren Schul
bildung. Nicht ihre geringe Begabung, sondern der 
Umstand, daß die Eltern auf dem Lande wohnen, 
nicht über genügend Geldmittel verfügen, schließt 
viele von ihnen von einer Weiterbildung aus. 

Die Sprecher der SP in Schulfragen (Zwischenruf: 
„SPÖ!") versuchen, über das Bestehen der Dorf
schulen hinwegzusehen und so den Eindruck zu er
wecken, daß jedes Kind bei uns in Österreich nach 
vier Jahren Volksschule automatisch in die Haupt
schule kommt. Das ist nicht der Fall. Tatsächlich 
sind es nur 5 3% der Schüler, die über 10 J ahre alt 
sind und die die Möglichkeit haben, eine Haupt
schule zu besuchen. Ein Drittel der Schüler bleibt in 
der Sackgasse Volksschule stecken. So war es, 
meine Damen und Herren, gestern, so ist es heute, 
und so soll es nach dem neuen Schulgesetz, nach 
dem Gesetz, das heute hier zur Beratung und zur 
Beschlußfassung vorliegt, weiter sein. Wir sehen in 
den ein- bis dreijährigen niederorganisierten Volks
schulen einen der schwächsten Punkte unseres 
österreichischen Schulsystems. Im vorliegenden Ge
setzentwurf ist konkret vorgesehen, daß in Volks
schulen „mehrere Schulstufen in einer Klasse zu
sammengefaßt werden können". (Abg. H e i d i n -
g e r : „Ja, weil das die Wirklichkeit ist!") „Solche 
Klassen", heißt es im Gesetzentwurf, „sind in Ab
teilungen zu gliedern". Die Abschaffung der Volks
schuloberstufe und Einführung der Hauptschulpflicht 
für Stadt und Land ist deswegen dringend. Dazu ist 
es notwendig, zentrale Schulen auch auf dem Lande 
zu schaffen, zu denen die ä l teren Kinder mit Schul
autobussen oder anderen Verkehrsmitteln fahren 
können oder in Schulinternaten an solchen Orten 
zusammengezogen werden, um eine entsprechende 
Schulbildung zu genießen. Die Mehrkosten, die dar
aus entstehen, dürfen nicht den Eltern und auch 
nicht den finanzschwachen -Gemeinden aufgehalst 
werden, sondern müßten unserer Ansicht nach von 
Bund und Land getragen werden. Ich stimme des
halb unter anderem auch nicht mit dem Teil der Be
merkungen zu diesem Gesetz überein, in dem es 
heißt, daß die Länder besonders darauf zu achten 
haben, daß auf Grund der angeführten Bestimmun
gen, die in das Ausführungsgesetz übernommen 
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werden mußten, nicht Teillasten auf die Länder ab
gewälzt werden. Also das Land versucht alles zu 
tun, Um die großen Lasten, die entstehen, abzu
wälzen. Aber sie geben zu, daß die Gemeinden, die 
bekanntlich der finanzschwächste Teil unserer Ge
bietskörperschaften sind, empfindliche zusätzliche 
Belastungen durch die neuen Schulgesetze über
nehmen müssen. Und diese Bemerkung zeigt, daß 
es die steirischen Abgeordneten im Landtag an
scheinend nicht stört, wenn die Gemeinden, der 
finanzschwächste Teil, empfindlich getroffen werden. 
(Abg. H e i d i ng e r : „Wir haben j a noch nicht ge
sprochen, Herr Kollege!"). Gemeinsam haben Sie 
im Ausschuß dieses Gesetz beschlossen und hier 
vorgelegt. Vielleicht reden Sie heute dagegen, das 
kann möglich sein. 

Voraussetzung dafür ist, daß im ganzen Land die 
Pflicht zum Hauptschulbesuch eingeführt wird und 
ein geschlossenes Netz von Hauptschulen geschaf
fen wird. Daß die Schule in den sozialistischen 
Ländern der österreichischen turmhoch überlegen 
ist, darüber streitet man nicht mehr. (Zwischenruf: 
„Wo sind die?" — Landesrat P r i r s c h : „In Pe
king!" — Abg. S c h e e r : „Gehört da China jetzt 
dazu?" — Abg. P ö l z l : „Albanien!") Zum Bei
spiel in Schweden ist es gelungen, eine langfristige 
Schulreform auf gesetzlichem Wege durchzuset
zen. (Unverständliche Zwischenrufe.) Ich sage Ihnen 
nur, daß es nicht nur in sozialistischen Ländern so 
ist, sondern auch in anderen Ländern. (Abg. P ö l z l -
„Wie heißen die anderen Länder?") Schweden. (Abg. 
S c h e e r : „Die heißen nicht alle Schweden!") 

Schon heute ist in Schweden der Unterricht für 
den ganzen Schultag einschließlich einer Schulmahl
zeit vollkommen kostenfrei und unentgeltlich. Es 
herrscht dort einheitliche Schulpflicht, also keine 
Scheidung in Volks-, Haupt- und Untermittelschu
len. Es wird allen ein staatliches Stipendium gege
ben, sobald sie weiterstudieren über ihre Schul
pflicht hinaus, wenn sie mit dem Studium normal 
mitkommen. (Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Wenn sie 
nicht dürfen!") Wer hindert sie, wenn sie wollen? 
(Abg. Dr. P i t t e r m a n n : „Ihre Partei!") Es gibt 
nirgends so viele Schüler, wie gerade in den sozia
listischen Ländern, ein ausgedehntes Netz von 
Volkshochschulen, Schulinternaten, das den Kin
dern vom Land die Möglichkeit gibt, diese Schulen 
zu besuchen. 

Es gibt viele Leute, die sich weiterbilden müssen, 
auch viele ältere Leute, die nicht die Möglichkeit 
gehabt haben, vorher diese Schulbildung zu ge
nießen. Unentgeltlicher Transport mit Autobussen 
zur Schule, nur die Kleinsten in diesem Land wer
den in ein- bis zweiklassigen Schulen unterrichtet, 
bevor sie dann auf diese Zentralschulen kommen. 
Natürlich kostet das Geld, sehr viel Geld, und die 
schwedische Regierung kommt für diese Ausgaben 
auf. Für die Jugend ist es eben so, wenn etwas 
werden soll, dann muß man entsprechend viel Geld 
ausgeben, das weiß jeder, der selbst Kinder hat, 
und der Staat muß es ebenfalls so tun. 

Der Umfang dessen, was die Kinder in der Pflicht
schule lernen, bleibt auf Grand der neuen Gesetze 
unverändert . Hingegen ist die bisherige Mittel
schule um ein Jahr verlängert worden, indem dort 

zusätzliches Wissen gelehrt wird. Also nur dort, 
wo die Eltern die Möglichkeit haben, ihre Kinder 
in die Mittelschule zu schicken, lernen die Kinder 
mehr, als es bisher der Fall war. Sinn und Zweck 
der Ver längerung der Schulpflicht eben auf ein 
9. Jahr — dies ist nach den einstimmigen Beschlüs
sen des österreichischen Gewerkschaftsbundes und 
seines Kongresses klar zum Ausdruck gebracht wor
den — sollte aber sein, allen Schülern, also auch 
denen in den Volks-, Haupt- und Sonderschulen, 
mehr Wissen zu vermitteln und zugleich die ge
samte Schule in allen ihren Ar ten lebensnah zu ge
stalten. Um die Jugend zur Arbeit zu erziehen, ge
nügt es nicht, daß man in den verschiedenen Schu
len die Fachlehrzimmer für den naturwissenschaft
lichen Unterricht entsprechend modern ausstattet, 
das ist richtig und notwendig, es wäre auch notwen
dig, in allen diesen Schulen Schulwerkstätten zu er
richten für die Bearbeitung von Holz und Metall als 
Mindestforderung. Dies gilt nicht nur allein für die 
Pflichtschuien, sondern auch für die Oberstufe, also 
für die allgemeinbildenden Schulen, wie sie jetzt 
heißen. Gerade dort müßte die Erziehung zur Ar
beit und zur Achtung vor der Arbeit wesentlicher 
Bestandteil des gesamten Unterrichtes sein. Die all
gemeine Grundbildung, wie sie in der Pflichtschule 
erworben wird, soll also nicht erweitert, sondern 
auf Grund der bestehenden und jetzt zu beschlie
ßenden Gesetze gefestigt werden. 

Im § 14 Abs. 2 des vorl iegenden Gesetzentwurfes 
heißt es: „Jene Schüler, deren Berufsentscheidung 
noch nicht festgelegt ist, sollen durch entsprechende 
Berufsorientierung auf die Berufsentscheidung vor
bereitet werden." Zu diesem Zweck wird dann in 
dem polytechnischen Lehrgang Berufskunde, prak
tische Berufseinführung neben Handarbeit und Mäd
chenhandarbeit in den Lehrplan aufgenommen wer
den. 

Es ist schwer, sich eine Schule oder gar einen ein
jährigen Lehrgang mit Lehrzielen vorzustellen, die 
nicht für alle Schüler gleich sind. In Großstädten 
wird es noch möglich sein, die Schüler getrennt 
direkt in Schulen oder in Klassen zusammenzufas
sen, das geht aber in der Mehrzahl der Orte nicht, 
wo es nur ein oder zwei Klassenzüge mit Vier
zehnjährigen gibt. Dazu kommt noch, daß über die 
Frage, wo und wie diese Lehrgänge einzurichten 
sind, keineswegs Klarheit herrscht. Nach § 15 
Abs. 1 dieses Gesetzes heißt es, daß sie im Zu
sammenhang mit den örtlichen Erfordernissen mit 
einer Volksschule, einer Hauptschule, einer Sonder
schule, einer gewerblichen oder kaufmännischen Be
rufsschule oder auch als selbständige Schule ge
führt werden sollen. 

Aus den Ausführungen ist also zu ersehen, daß 
es notwendig ist, für die Schulen und alle ihre 
Stufen mehr Zeit aufzuwenden, die Lehrpläne zeit
gemäß zu gestalten und sie dem Leben anzupassen. 
Und, was das Wichtigste ist, wesentlich mehr Mit
tel für die Schulen bereitzustellen. Und gerade hier 
scheitert bisher jeder Versuch einer Erneuerung in 
der ungeheuren Zurücksetzung der Schule gegen
über anderen Ausgaben des Staatshaushaltes. Die 
Forderung auf eine grundlegende Umschichtung des 
Bundes-Budgets zugunsten von Schule und Erzie
hung wird immer dringlicher. Der Aufwand für die 
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Schule muß Vorrang haben. Vorrang haben auch 
vor den Ausgaben des Bundesheeres und vor den 
Milliardengeschenken an Unternehmer und Groß
agrarier. Hier zeigt, meine Damen und Herren, der 
Thirringplan zur Abrüstung Österreichs einen Aus
weg. (Landesrat P r i r s c h : „Ah, da haben wir 
es!") • . 

Präsident: Zum Wort gemeldet ist Herr Abge
ordneter K 1 o b a s a. Ich erteile ihm das Wort . 

Abg. Klobasa: Hoher Landtag! Wenn ich zu den 
Ausführungen meines Vorredners, Herrn Abg. Leit
ner, Stellung nehmen würde, so müßte ich eigentlich 
den Aufbau unseres gesamten Schulwesens neu be
kanntgeben. Da dies aber allen Abgeordneten be
kannt ist außer unserem Herrn Abg. Leitner, er
achte ich es für überflüssig. 

Zu den wesentlichen Neuerungen des österreichi
schen Schulgesetzwerkes 1962 gehört die Einfüh
rung eines neunten Pflichtschuljahres, seine Inte
grierung im mittleren und höheren Schulwesen ge
mäß dem Schulorganisationsgesetz 1962 und die be
sondere Form seiner Erfüllung in dem darin neu ge
schaffenen Typ des allgemeinbildenden Pflichtschul
wesens, dem polytechnischen Lehrgang. Der jahr
zehntelange Lehrertraum, die volle achtjährige 
Schulpflicht, wird damit gleichzeitig mit einem neun
ten Schuljahr verwirklicht. 

Das eigentliche Ziel schulgesetzlicher Regelungen 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wäre die 
zehnjährige Schulpflicht, zu der man sich in Öster
reich nur deshalb nicht entschließen kann, weil sich 
aus Hochkonjunktur und wirtschaftlicher Entwick
lung in unserem Jahrzehnt besondere Tatsachen er
geben. Die neue Schulpflicht-Regelung bleibt also 
nur eine Zwischenlösung, wobei sich noch nicht ab
schätzen läßt, wann der nächste Schritt getan wer
den kann. Das Steiermärkische Pflichtschulorganisa-
tions-Ausführungsgesetz, das der Steiermärkische 
Landtag heute die Aufgabe hat, zu beschließen, stellt 
das Ausführungsgesetz zum Schulorganisationsge
setz, BGBL Nr. 242/1962, dar. Wesentlich ist, daß 
z. B. die Zahl der Schüler in den Volksschulklassen 
allgemein nur 30 betragen soll und 36 nicht über
schreiten darf. Bei der Teilung von Klassen ist auf 
die Erreichung einer höheren Organisationsform Be
dacht zu nehmen. Die Schülerzahl einer Hauptschul
klasse ist ebenfalls mit 30 bzw. 36 festgesetzt. Be
merkenswert ist weiter die Tatsache, daß mehr Ge
wicht als bisher auf zweizügig geführte Hauptschu
len gelegt wird. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Dies bedeutet 
ein Aufwärtsstreben im Schulwesen. Im § 3 Abs. 2 
heißt es im Organisationsgesetz, daß an Volksschu
len mit 8 Schulstufen die Oberstufe als Ausbau-
Volksschule geführt werden kann. Dies bedeutet 
meines Erachtens einen Schritt nach unten, wo wir 
Menschen doch immer nach oben streben. Außer
dem ist das Hauptschulgesetz in Österreich und da
mit auch in der Steiermark verhältnismäßig so dicht, 
daß die Schüler und Schülerinnen, die keine Klasse 
wiederholt haben, jederzeit entweder das polytech
nische Jahr oder eine Hauptschule besuchen köri
nen. Wir wollen doch Schulgesetze schaffen, die die 
Garantie für alle Schüler geben, für das Leben 

gleiche Startbedingungen zu schaffen. Wir könnten 
unsere Schüler in drei Gruppen einteilen, denen 
eine bestimmte Schulbildung zuteil werden kann. 
Die Bedingungen sind leider für die drei Gruppen, 
die ich da vor mir sehe, nicht gleich. Sie sind ver
schieden. Ich meine hier jene Gruppe von Schülern, 
die in oder in unmittelbarer Nähe eines Schulortes 
mit höheren Schulen wohnen und außer Schulkosten 
keine anderen Ausgaben haben. Beträchtlich schlech
ter geht es jener Gruppe von Schülern, die verhält
nismäßig weit entfernt wohnt, ohne die Schule mit 
e inem Verkehrsmittel erreichen zu können. Die 
Ausgaben der Eltern der Schüler sind wesentlich 
höher. Außerdem kommt noch das nicht vorteilhafte 
Fahren in Autobussen oder Eisenbahn hinzu. Die 
dritte Gruppe ist dann jene, wo die Eltern das Geld 
für den Besuch einer höheren Schule nicht zur Ver
fügung haben. 

Aus diesen wenigen Ausführungen ist leicht er
sichtlich, welch pädagogischen Wer t das neunte 
Schuljahr und die Übertrittsmöglichkeit von einer 
Hauptschule — natürlich bei sehr gutem Fortgang 
— in eine Mittelschule hat. Das Schulorganisations
gesetz selbst, meine Damen und Herren, wirft aber 
auch noch andere Probleme auf. Durch Errichtung 
der polytechnischen Lehrgänge werden 1966/67 in 
der Steiermark 333 Klassen mehr benötigt. 10.835 
Schüler werden nach Meldungen der Schulbehörden 
voraussichtlich diese Klassen besuchen. Gewaltige 
Mehrkosten werden dadurch für Gemeinden und für 
das Land erwachsen. Aber wenn ich Stellung neh
men darf zu den Ausführungen des Herrn Abg. Leit
ner, so kann man auf der einen Seite nicht fordern 
von Gemeinden und Land und Bund und auf der an
deren Seite wieder sagen, daß weder die Gemein
den noch das Land dadurch Mehrausgaben haben 
sollten. Der Lehrermangel ist nicht ein spezifisch 
steirisch.es oder österreichisches Problem, das ent
standen ist, sondern wir wissen aus Pressemeldun
gen, daß z. B. in den USA gegenwärt ig 500.000 Lehr
kräfte fehlen sollen, daß in der Deutschen Bundes
republik derzeit 10.000 Lehrer weniger vorhanden 
sind als benötigt würden und daß die Zahl in Frank
reich mit 8000 fehlenden Lehrkräften angegeben ist. 

In der Steiermark hat sich durch die Änderung 
' der Schlüsselzahlen infolge der teilweisen Heraus
nahme der Religionslehrer und der Handarbeitsleh
rerinnen aus der Gesamtzahl der Lehrkräfte nach 
dem Finanzausgleich 1958 das Gespenst des Über
hanges in einen Lehrermangel verwandelt . Es 
konnte also von der Möglichkeit dieser Begünsti
gung nur teilweise Gebrauch gemacht werden. 

• Trotz der vergrößerten Ausbildungskapazität 
konnte der Lehrermangel bis jetzt, nicht behoben 
werden. Allein durch das Inkrafttreten des LaDÜG. 
1962 werden mit 1. Februar 1964 insgesamt 270 
Lehrkräfte gebraucht, davon e twa 30 Arbeitslehre
rinnen infolge der begünstigten Anrechnung der 
Weg- Und Wartezeiten, 70 Dienstposten werden an 
Volksschulen zusätzlich geschaffen, davon 63 durch 
die Leiter-Freistellungen. Der Bedarf an Hauptschul
lehrern steigt mit 160, für die Sonderschulen beträgt 
die Zahl der zusätzlichen Lehrer 10; 

Ab 1. Jänner 1965, hier wird die Sehülerzahl laut 
Organisationsgesetz 40 pro Klasse betragen, wird 
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sich ein weiterer Mehrbedarf von 540 Lehrkräften 
und 60 Arbeitslehrern an Volksschulen, 250 litera
rischen Lehrern und 20 Arbeitslehrerinnen an 
Hauptschulen, 20 literarischen Lehrkräften und 
5 Arbeitslehrern an Sonderschulen ergeben. Durch 
die Einführung des 9. Schuljahres mit 1. September 
1960 werden 120 Dienstposten mehr geschaffen, 
ebenso mit 1. September 1968, da die Schülerzahl 
laut Organisationsgesetz nur mehr 36 als Höchst
zahl betragen darf, steigt der Bedarf um nochmals 
120 Lehrkräfte. 

Sehr geehrte Damen und Herren! Das sind zu
sammen 1405 Lehrer und Lehrerinnen, die in der 
Zeit vom 1. Februar 1964 bis 1. September 1968 
mehr benötigt werden. Es ist aber auch darauf zu 
achten, daß für die Lehrer auch mehr Wohnungen 
vorhanden sein müssen. Ich entsinne mich eines 
Rundschreibens einer Schulbehörde, aus dem un
zweideutig hervorgeht, daß nur dann die Schule mit 
Lehrkräften voll besetzt wird, wenn für die Lehr
kraft eine Wohnung — man könnte ruhig in Klam
mer setzen (sprich Dachzimmer!) — vorhanden ist. 
Es kam vor, daß Lehrer Schulen nicht erhalten blei
ben konnten, weil eben keine Wohnung vorhanden 
war. 

Hoher Landtag! Wir beschließen heute das Steier-
märkische Pflichtschulorganisations-Ausführungsge-
setz. Ich habe Vor- und Nachteile aufgezeigt, aber 
die Vorteile für unsere Schuljugend überwiegen so 
stark, daß es ein Gebot der Stunde ist, dem Gesetz 
die Zustimmung zu geben. (Beifall.) 

Präsident: Eine weitere Wortmeldung liegt nicht 
vor. Wir schreiten zur Abstimmung. Ich bitte die 
Abgeordneten, die für den Antrag des Berichterstat
ters sind, um ein Händezeichen. (Geschieht.) Der 
Antrag ist angenommen. 

Wir kommen zu Punkt 20 der Tagesordnung: 

20. Bericht des Volksbildungsausschusses, Beilage 
Nr, 7ö, über die Regierungsvorlage, Beilage Nr. 59, 
Gesetz über die Zusammensetzung der Kollegien 
des Landesschulrates und der Bezirksschulräte im 
Lande Steiermark, die Bestellung der Mitglieder 
dieser Kollegien und ihre Entschädigung (Steier-

märkisches Schulaufsichts-Ausführungsgesetz). 

Berichterstatterin ist Frau Abg. Edda E g g e r. 
Ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Egger: Meine Damen und Herren! Im Zuge 
der gesetzlichen Neuordnung des österreichischen 
Schulwesens erließ der Bund im Juli 1962 auch ein 
Schulaufsichtsgesetz, das die Organisation der 
Schulverwaltung und der Schulaufsicht grundsätz
lich regelt. Das war notwendig, weil wir in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten keine ausreichenden 
gesetzlichen Grundlagen für derartige Organe hat
ten. Den Ländern obliegt nun die Ausführung und 
die Vollziehung. Das Bundesschulaufsichtsgesetz 
läßt der Landesgesetzgeburig wenig eigenen Spiel
raum. So mußte sich auch der vorliegende Entwurf 
eines Steiermärkischen Schulaufsichts-Ausfühmngs-
gesetzes an diesen gegebenen engen Rahmen hal
ten. Doch hat der Volksbildungsausschuß in seinen 
Sitzungen den Gesetzentwurf sehr eingehend be

raten und für fast jeden Paragraphen Änderungen 
vorgeschlagen, die dann überwiegend einstimmig 
beschlossen wurden. Der beschlossene neue Text 
liegt Ihnen nun als Bericht des Volksbildungsaus
schusses, Beilage 76, gedruckt vor. Besondere Auf
merksamkeit wurde im Ausschuß den Bestimmun
gen über die Zahl der Mitglieder des Landesschul
rates und der Bezirksschulräte zugewendet. In die
sen Kollegien; sollen einerseits die zuständigen Fach
leute zu Wort kommen können, andererseits auch 
die politische Struktur der Bevölkerung ihren Aus
druck finden. So sieht der Gesetzentwurf Mitglie
der mit beschließender Stimme vor, die sich aus 
den Vertretern der Elternschaft, der Lehrer und der 
Gemeinden zusammensetzen und das politische 
Spiegelbild des Landes darstellen. Diese Mitglie
der haben die Entscheidungen zu treffen. Beratende 
Stimmen stehen den Vertretern der zuständigen 
Ämter, der Religionsgesellschaften und der Interes
sengemeinschaften zu, läßt ihnen also die Freiheit, 
ihrem Wissen und Gewissen entsprechend jeder
zeit und ohne politische Bindung ihren Rat zu ge
ben. Alle Mitglieder der Kollegien werden ihre 
Tätigkeit ehrenamtlich ausüben. Einige Bundeslän
der haben nun die Zahl der Mitglieder dieser Kol
legien sehr hoch festgesetzt, wohl in der Absicht, 
in wirklich demokratischer Weise möglichst viele 
Menschen mitwirken zu lassen. Doch hat sich schon 
in kurzer Zeit gezeigt, daß diese großen Gremien 
nicht arbeitsfähig sind. Darum haben wir in der 
'.Steiermark uns bemüht, möglichst kleine Körper
schaften zu schaffen nach dem Grundsatz „so klein 
als möglich, aber so groß als nötig", um auch klei
neren politischen Parteien ein Mitspracherecht zu 
geben. Hier konnten sich die Landtagsfraktionen 
nicht einigen. Es kam zu einem Mehrheitsbeschluß 
über die Bestimmung des § 1 entsprechend dem 
vorliegenden Entwurf, daß dem Landesschulrat ins
gesamt 15 Mitglieder mit beschließender Stimme 
anzugehören haben, während ein Antrag der Ab
geordneten Heidinger, Klobasa und Ileschitz auf 
16 Mitglieder im Volksbildungsausschuß in der 
Minderheit blieb. Dieser Minderheitsantrag ist in 
seinem vollen Wortlaut dem Gesetzesentwurf bei
gedruckt. Alle anderen Bestimmungen des vorliegen
den Gesetzestextes wurden im Ausschuß, wie be
reits erwähnt, einstimmig beschlossen. 

Namens des Volksbildungsausschusses eruche ich 
den Hohen Landtag, den vorliegenden Entwurf 
eines Gesetzes über die Kollegien des Landesschul
rates und der Bezirksschulräte, die Bestellung der 
Mitglieder dieser Kollegien und ihre Entschädigung 
zum Beschluß zu erheben. 

Präsident: Sie haben die Berichterstatterin ge
hört. Zum Wort gemeldet hat sich Herr Abgeord
neter L e i t n e r. Ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Leitner: Meine Damen und Herren! Steier
mark ist wohl das letzte Bundesland, das auf Grund 
des Bundesschulaufsichtsgesetzes ein Schulaufsichts-
Ausführunggesetz bechließt. 

Seit einem Jahr tüfteln bei uns die Regierungs
parteien an diesem Gesetz herum. Der Landesschul
rat und die Bezirksschulräte sollen nach den Wün
schen der beiden großen Parteien zusammengesetzt 
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sein und noch die FPÖ berücksichtigen. Die Kommu
nisten aber sollen von diesen entscheidenden Orga
nen ausgeschlossen werden. Die ÖVP versucht 
außerdem noch, durch Zahlenkunststücke die ab
solute Mehrheit in diesem Landesschulrat zu er
gattern, obwohl sie im Landtag von 48 Mandaten 
nur 24 hat, also über keine Mehrheit verfügt. 

Die Gesetzesvorlage wurde nicht weniger als 
dreimal abgeändert . Obwohl die Bestimmungen des 
Bundes-Verfassungsgesetzes sehr eindeutig und 
klar sind, wurde in wesentlichen Fragen versucht, 
wichtige Bestimmungen vollkommen undemokra
tisch auszulegen. 

Nach dem neuen Landesschulaufsichts-Ausfüh-
rungsgesetz sollen die Kommunisten von diesem 
Kollegium ausgeschaltet werden, obwohl es im 
Bundesschulaufsichtsgesetz heißt, daß die stimmbe
rechtigten Mitglieder des Landesschulrates nach 
dem 'Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag zu 
bestellen sind Demnach sind alle im Landtag ver
tretenen Parteien, also auch die Kommunisten, be
rechtigt, Vertreter in den Landesschulrat zu ent
senden, allerdings nach dem Stärkeverhältnis der 
Parteien in diesem Landtag. 

Diese Bestimmung des Bundesgesetzes wird wört
lich in den Erläuterungen zum Wiener Schulauf-
sichtsgesetz verwendet und besonders betont: „Um 
bei der bestehenden Zusammensetzung des Land
tages jeder Partei eine Vertretung zu sichern, 
wurde die Zahl der stimmberechtigten Mitglieder 
einschließlich des Präsidenten des Stadtschulrates 
für Wien mit 51 festgesetzt." Auch in den Bemer
kungen zum steirischen Landesgesetz (Beilage 
Nr. 59, Seite 8) heißt es eindeutig und klar, daß 
„der Bundesgesetzgeber in Übereinstimmung mit 
den Bestimmungen des Artikels 81a Abs. 3 lit. a des 
Bundes-Verfassungsgesetzes vorgesehen hat, daß 
das Kollegium — nämlich des Landesschulrates — 
hinsichtlich seiner Mitglieder mit beschließender 
IStimme ein S p i e g e l b i l d der politischen Ver
hältnisse im Lande darstellen soll." • 

Obwohl in den Ausschußsitzungen und Verhand
lungen einigemale z. B. der Herr Landeshauptmann
stellvertreter DDr. Schachner-Blazizek, aber auch 
Landeshauptmannstellvertreter Prof. Dr. Koren und 
auch Abg. Dr. Stepantschitz erklärten, daß natürlich 
alle im Landtag ver tretenen Parteien im Landes
schulrat vertreten sein sollen — Sie haben da dis
kutiert mit der FPÖ —, will man die Kommunisten 
ganz offensichtlich aus dem Landesschulrat aus
schließen. Das ist unserer Meinung nach ein politi
scher Willkürakt, der deshalb gesetzt wird, weil die 
Vertretung der Kommunisten schon im Landtag den 
Abgeordneten beider Regierungsparteien und ihrem 
aufgepäppelten „Oppositionsanhängsel", der FPÖ, 
oft sehr unangenehm ist. (Gelächter. — Unverständ
liche Zwischenrufe.) Es paßt ihnen nicht, daß sie 
nicht unter sich allein sind, daß wir Fragen aufwer
fen, die sonst nie in- den Landtag kommen würden. 
Denken Sie nur zurück an die Verleihung des Pe~ 
ter-Rosegger-Literatur-Preises an Dr. Papesch. Weil 
die Kommunisten eine wirkliche Opposition sind, 
weil sie eine von der Regierung unabhängige poli
tische Kraft darstellen, die sich nur von den Inter
essen der arbeitenden Menschen leiten läßt, des
halb versucht man mit undemokratischen Metho

den, den Kommunisten den Zutritt zum Landes
schulrat zu verweigern. Aber weder die ÖVP-Füh-
rung, noch die Führung der SPÖ in (Steiermark wol
len die mit dem neuen Schulaufsichtsgesetz be
zweckte Demokratisierung des Schulwesens zur 
Kenntnis nehmen. Deswegen sollen die Kommuni
sten mit allen möglichen Mitteln, mit demagogischen, 
undemokratischen und juristischen Drehs ausge
schaltet werden. Aber man kann die 27.000 Wähler , 
deren Stimmen die Kommunisten und Links-Sozia
listen bei den letzten Landtagswahlen erhielten, 
nicht mundtot machen. 

Landeshauptmannstellvertreter Dr. Koren be
hauptet, daß die Einbeziehung der Kommunisten 
einen zu großen Landesschulrat zur Folge hät te . Im 
Ausschuß beschloß bekanntlich die ÖVP mit Stim
menmehrheit, den Landesschulrat mit 15 Mitglie
dern zu begrenzen. Wenn der Landesschulrat zu 
groß ist, wenn statt 15 nun 16 sind, dann glaubt 
Ihnen das niemand, auch nicht, wenn feie dieses 
Argument im Zusammenhang mit unserem Falle 
anziehen, sondern es sind eben andere Gründe vor
handen, als h ier gesagt werden. Wenn aber dem 
Wiener Stadtschulrat die Zahl mit 51 nicht zu groß 
ist, wie könnte sie es dann in der Steiermark mit 
48 sein? In allen anderen Bundesländern sind die 
Landesschulräte größer als in Steiermark. In Salz
burg umfaßt der Landesschulrat 32 Mitglieder, in 
Oberösterreich 29 Mitglieder. 

Im ersten Amfsentwurf der Steiermärkischen 
Landesregierung, der bestimmt nicht ohne Zustim
mung des Herrn Landeshauptmannstellvertreters 
Dr. Koren zur Stellungnahme an die Kammern hin
ausgegangen ist, waren 29 stimmberechtigte Mit
glieder vorgesehen. (Landeshauptmann K r a i n e r : 
„Da. wären die Kommunisten auch noch nicht hin
eingekommen!") Die ÖVP will sich auch in diesem 
wichtigen Kollegium, wie ich schon gesagt habe, die 
absolute Mehrheit sichern, um ihren „Herr-im-
Haus" (Standpunkt auch dort durchsetzen zu können. 

Bekanntlich sieht das Bundesgesetz die Möglich
keit der Gliederung des Landesschulrates in Sek
tionen vor, die auch einem größeren Kollegium die 
Arbeitsfähigkeit unter allen Umständen sichert. 
Aber es geht den Koalitionsparteien j a nicht um die 
Arbeitsfähigkeit- des Ausschusses und in diesem 
Zusammenhang um die Festlegung der Anzahl der 
stimmberechtigten Mitglieder, sondern ihnen ist die 
Hauptsache, daß sie aus diesem Kollegium die 
Kommunisten ausschließen. Es geht offensichtlich 
darum, daß sie nicht gestört werden wollen bei 
ihren Praktiken, die bekannt sind bei der Ernen
nung von Lehrern und Direktoren, bei Qualifika-
tionseinstufungen und Disziplinarverhandlungen. 
Sie wollen ihre undemokratische Entscheidungs
praxis bei den wichtigen Schulfragen vom engen 
Parteistandpunkt aus ungestört fortsetzen (Abg. 
P ö 1 z 1 : „Die Kommunisten werden uns die Demo
kratie beibringen!") und die Parteibüchelwirtschaft 
soll weitere Sumpfblüten treiben. 

Nicht Talent, nicht Fähigkeit, aber auch nicht drin
gende familiäre Bedürfnisse der Lehrer entscheiden 
bei der Besetzung eines Lehrerpostens, sondern ent
scheiden tut nur, was dieser kleine Koalitionsaus
schuß, die sogenannte „Lehrerbörse", wie sie von 
Lehrern genannt wird, bestimmt. (Abg. H e i d i n -
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g e r : „Das ist wieder ganz was anderes!") Dort 
zählt der Proporz, das richtige Mitgliedsbuch, aber 
vor allem die entsprechend guten Verbindungen zu 
einflußreichen Persönlichkeiten. 

Die Sozialistische Partei stellt heute einen Min
derheitsantrag. Der Landesschulrat soll zusammen 
mit dem Präsidenten nicht 15, sondern 16 stimmbe
rechtigte Mitglieder umfassen. Damit soll verhin
dert werden, daß die ÖVP die absolute Mehrheit 
im Landesschulrat bekommt. Es würde dann im 
Landesschulrat bei Kampfabstimmungen 8 : 8 ste
hen. 8 ÖVP, 7 SPD" plus 1 FPÖ. (Abg. Dr. R a i 
n e r : „Wieso wissen Bie, daß es so s tehen wird?") 
Die SP-Führung will sich also in volle Abhängig
keit der FPÖ begeben. Die FPÖ kann natürlich in 
dieser Position die SP erpressen (Gelächter.) und 
ihren Einfluß weit über ihr Stärkeverhältnis hinaus 
geltend machen, wobei man weiß, daß die FPÖ in 
erster Linie sich von ihrem großdeutschnationalen 
Standpunkt und vom Standpunkt des Besitzbürger-
tums bei verschiedenen Fragen leiten läßt. (Abg. 
Karl L a c k n e r : „Das sind gefährliche Burschen!") 
Auch dieses Beispiel zeigt wieder, wohin der Anti-
kommunismus, den besonders die steirische SP-Füh
rung übt, führt. Wir verurtei len diese Haltung der 
SP-Führung auf das schärfste. 

Wenn ich trotzdem dem Minderheitsantrag der 
SP die Stimme gebe, so nur deshalb, um der SP 
nicht die Möglichkeit zu geben, zu behaupten, die 
Kommunisten hät ten der ÖVP zur absoluten Mehr
heit im steirischen Landesschulrat verholfen. 

Präsident: Zu Wort gemeldet ist der Herr Abge
ordnete Sc h e e r. 

Abg. Scheer: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Es fügt sich eigentlich recht glücklich, nach 
den verworrenen Ausführungen meines Vorredners 
gleich anschließen zu können. Glücklich deshalb, 
weil wir zugeben müssen, daß manchmal auch etwas 
richtig ist, was er vorbringt, obwohl man da höl
lisch aufpassen muß, um die Spreu vom Weizen 
zu t rennen. Herr Abg. Leitner, Sie stellen manch
mal die Dinge so auf den Kopf, daß man sich wirk
lich an den Kopf greifen muß, und fragen muß, was 
wollen Sie eigentlich? Soll der Landesschulrat für 
unsere liebe Steiermark wirklich 48 Personen um
fassen, damit gerade ein Kommunist dort das Kraut 
fett macht? Sie werden doch nicht behaupten, daß, 
selbst wenn dann dieses Gremium 48 Köpfe besitzt, 
dann dieser eine Kommunist alle anderen 47 von 
seinen kommunistischen Ideen in Lehrerangelegen
heiten überzeugen wird! (Heiterkeit. Abg. L e i t -
ne r : „Damit dem Gesetz Genüge getan wird!") 
Und daher ist Ihre Ausführung, ausgehend von 
dieser Tatsache, ein purer, ein blühender Unsinn, 
den ich in keiner Weise gutheißen kann. Wir sind 
hier, um ernst zu überlegen, welche Zahl die rich
tige oder die einigermaßen ansprechende Zahl ist, 
um das Spiegelbild des Landtages auch in den Lan
desschulrat zu übertragen. Herr Abg. Leitner, Sie 
und vielleicht auch die Herren von den Regierungs
parteien übersehen bei dieser Gesetzgebung und 
bei dieser Zahl vollkommen, daß sie für alle wei
tere Zukunft gilt und nicht nur für den jetzt be
stehenden Landtag. Das Gesetz sagt nämlich aus, daß 

sich der Landesschulrat immer nach dem Verhältnis 
der Parteien im Landtag zusammensetzt, wenn Sie 
nächstesmal z. B. nicht hier säßen, Herr Abg. Leit
ner, dann könnten wir das schönste Gesetz mit 
48 Mitgliedern des Landesschulrates machen, Sie sit
zen erst nicht drinnen. Wozu plagen wir uns dann 
mit 48 Leuten. Das wäre doch ein aufgelegter Un
sinn. Daher, Herr Abg. Leitner, bleiben wir der Auf
fassung, daß es richtig gewesen wäre, die Zahl 16, 
wie sie in der Vorlage war, zu nehmen, nämlich 
deshalb — und jetzt komme ich bereits in 
medias res: Nach dem d'Hondtschen Ermittlungs
verfahren, das ist ein höllisches Verfahren, wonach 
man das Verhältnis eines Ausschusses nach dem 
übergeordneten Gremium feststellt, was in dem 
Fall der Hohe Landtag mit 48 Mitgliedern ist, würde 
also ein Drittel dieses Landtages, nämlich 16 Köpfe, 
e twa einigermaßen das Spiegelbild des Landtages 
ergeben, wo nämlich die ÖVP mit 24 von 48 ver
treten ist, also die Hälfte hätte. Bei 16 Ver t re tern 
im Landesschulrat wären 8 Vertreter der ÖVP, 
7 Vertreter der SPÖ und ein Vertreter der FPÖ. 
Das würde ungefähr ein diesem Verhältnis, zusam
mengeschrumpft auf 16 Personen, entsprechendes 
Spiegelbild ergeben. Bei 15, wie es die ÖVP vor
geschlagen hat, schaut es komischerweise ganz an
ders aus, nämlich daß 8 Mitglieder die ÖVP, 6 die 
Sozialistische Partei und eines die Freiheitliche 
Partei stellen würden, was also nicht mehr dem 
Spiegelbild des Landtages entspricht. Was Sie, Herr 
Abg. Leitner, auf einmal veranlaßt, uns in die Rolle 
zu bringen, mit der SPÖ gegen die ÖVP zu stim
men, ist uns unerfindlich. Wir pflegen immer ent
weder mit der ÖVP gegen die SPÖ oder umgekehrt 
zu stimmen, wenn es um die Sache geht, und wir 
wollen hoffen, das möchte ich jetzt auch einfügen, 
daß wir in Lehrerangelegenheiten und bei einer 
derartigen Angelegenheit nicht politische Dinge an 
die Spitze stellen. (Landeshauptmann K r a i n e r : 
„Wenn der Proporz gewahrt ist, gegen den Sie 
immer so wettern, habt ihr so keine Schwierigkei
ten!") Das ist j a eine Zusammensetzung eines voll
kommen unpolitischen Gremiums, wo wir ja den 
Proporz als schmutziges Wort an und für sich gar 
nicht in den Mund nehmen wollen, Herr Landes
hauptmann. Aber bitte, um weiterzugehen: Wir sind 
also der Auffassung, daß dieser Landesschulrat 
nicht nur nach politischen Voraussetzungen zusam
mengesetzt sein soll, sondern daß er sehr wohl eine 
Aufgabe hat, die das Wesentlichste in unserem 
Staat überhaupt und überhaupt unter den Menschen 
darstellt, die Erziehung unserer Kinder und, wie 
sie richtig und ordentlich erzogen werden sollen, 
im Auge haben soll und im Auge haben wird. Wir 
dürfen auch ohne weiteres behaupten, daß es bis
her auch in dem Landesschulrat recht gut gegangen 
ist, und wir wollen nicht allzu sehr schwarz-weiß-
malen. Herr Abg. Leitner, wir verlieren alle an 
Glaubwürdigkeit, wenn wir uns in die iSchwarz-
Weiß-Malerei begeben, und das wollen wir doch 
nicht machen. Wir wollen aber wirklich jetzt weiter 
in diesem Rechenexempel fortfahren. Interessanter
weise wäre der Herr Landeshauptmann bei 17 ohne 
weiteres bereit gewesen, die Zahl auf 17 zu erhö
hen. Aber wenn man dann nachrechnet, dann kommt 
man auf des Pudels Kern, weil nämlich bei dieser 
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Aufteilung die österreichische Volkspartei 9 Sitze 
hät te, die Sozialisten 7 und die Freiheitlichen 1, 
und die gute Mehrheit für die österreichische 
Volkspartei wäre damit wieder gegeben. Es ist 
nicht glaubwürdig, wenn die österreichische Volks
partei behauptet , nur aus den Gründen, daß der 
Landesschulrat nicht zu groß würde, beharren sie 
auf 15. (Abg. L e i t n e r : „Das habe ich ja be
hauptet!") Herr Abg. Leitner, seien Sie mir nicht 
böse, wenn wir zufällig einmal eine zwei oder drei 
Minuten lange Wortspanne über die gleiche Mei
nung verfügen. (Landeshauptmann K r a i n e r : 
„Das muß doch sehr unangenehm sein?") Das läßt 
sich nicht vermeiden. 

Nach dem d'Hondt'schen Ermittlungsverfahren ist 
also zweifellos die demokratisch gerechteste die 
Zahl 16, und es entspricht dann auch dem Spiegel
bild des Hohen Hauses, wie es sich zur Zeit stellt. 
Ich habe auch gesagt — die österreichische Volks
partei ist vielleicht schlecht beraten — sollten sich 
einmal andere Mehrheitsverhältnisse fügen, daß 
dann vielleicht eine, andere Partei diese sicherlich 
undemokratische Einteilung für sich, beansprucht. 
Ich glaube, wir wollen nicht nur so sehr auf den 
augenblicklichen Zeitpunkt uns beziehen, sondern 
auf die Zukunft. Eine gesetzgebende Körperschaft, 
soll ja nicht für e inen Augenblick, sondern für Jahr
zehnte Gesetze machen, die dort ihre ordentliche 
Gültigkeit haben, und es ist falsch, nur dem Augen
blick zu dienen. Im allgemeinen möchte ich aber zu 
dem Gesetz und auch zu dem vorhergehenden ge
sagt haben: Es ist sinnlos, wenn wir uns hier viel
leicht in einer Schuldebatte ergehen. Das Schulge
setz ist im Nationalrat beschlossen, und wir haben 
nur Ausführungsbestimmungen nach den Grund
sätzen des Bundes zu machen, und daher können 
wir uns nicht mit dem Inhaltlichen, ob die Klasse 
soviel Schüler haben soll usw. usw. oder mit dem 
9. Schuljahr hier beschäftigen. Dies ist vorbei. Das 
ist Gesetz. Wir werden es mit größten Klagen we
der nach der einen noch nach der anderen Richtung 
hin ändern. Ich habe nur noch eines vorhin bei die
sem Rechenexempel bei diesem Schleichweg der 
Mathematik zur Mehrheit vergessen zu sagen. (Lan
deshauptmann K r a i n e r : „Die d'Hondt'sche For
mel ist eine mathematische Formel und Mathema
tik ist eine exakte Wissenschaft!" — Landesrat 
B a m m e r : „Es gibt auch Wahrscheinlichkeitsrech
nungen.") Herr Landeshauptmann, aber Sie haben 
diese Mathematik sehr gut im kleinen Finger, muß 
ich sagen. Ich habe es Ihnen ja vorgerechnet, bei 
15 Mitgliedern, bei 16, bei 17, wie da die Mehr
heitsverhältnisse ausschauen. Warum einigen wir 
uns nicht auf 16, wirklich eine demokratische Rege
lung. Nämlich mit dieser Zahl 15, die Sie vorge
schlagen haben von der ÖVP, haben Sie wohl bei 
einer Abstimmung zur Zeit 46% der Abgeordneten-
Stimmen bei einer Landtagswahl, Sie haben aber 
jetzt im Landesschulrat eine Mehrheit von 53,3%. 
So haben Sie sich also ganz schön der Mathematik 
zu bedienen gewußt. (Landeshauptmann K r a i 
n e r : „Auch in der Landesregierung hesteht dieses 
Verhältnis!") J a freilich, je weiter wir hinunterge
hen, um so bessere Verhältnisse für die ÖVP fin
den wir. Darum hat ia die Frau Kollegin als Be
richterstatter gesagt, je weiter wir heruntergehen, 

um so besser ist das Verhältnis für die österreichi
sche Volkspartei. (Gelächter.) Wenn wir nur einen 
Vertreter des Landesschulrätes haben, dann ist es 
nur mehr der Herr Landeshauptmannstellvertreter 
Koren, und wir ersparen uns den ganzen Ausschuß. 
Dann brauchen wir auch keine Sozialisten. (Abg. 
P ö l z l : „Das ist ein guter Vorschlag!" — Landes
hauptmann K r a i n e r : „Ist das ein Antrag?") Bitte, 
wenn die Kommunisten am Ruder wären, kann ich 
mir ohne weiteres vorstellen, daß sie nur einen 
Landesschulrat haben, und das ist eben dann ein 
Kommunist. 

Ändere Parteien gibt es ja dann nicht, das muß 
ein Landtag sein, Herr Leitner, was. 

Es gibt schon einige Schönheitsfehler in dem Ge
setz, die wir leider auch nicht ändern können, bei
spielsweise die Bestimmung, daß ein Elternvertre
ter in dem Augenblick aus dem Gremium ausschei
den soll, in dem seine Kinder der Schule ent
wachsen. Es kann doch niemand sagen, daß ein 
Elternteil, dem jetzt ein Kind aus der Schule ent
wächst, deshalb nicht mehr in der Lage ist, als 
Elternteil zu denken oder zu empfinden. Bitte, ich 
glaube, das sollen wir nicht so krass deuten. 

Alles in allem gesagt, meine Damen und Herren, 
darf ich seitens unserer Fraktion also zu dieser Vor
lage sagen, daß wir uns auch zu dem Minderheits
antrag der Sozialisten bekennen und dafür stim
men werden. (Beifall.) 

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich noch 
Herr Abgeordneter H e i d i n g e r. Ich erteile ihm 
das Wort . 

Abg. Heidinger: Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Man hat den Vorwurf erhoben, zurückkom
mend auf die vorangehende Gesetzesvorlage, daß 
man sich zu wenig um die Höher-Organis ierungder 
Schulen kümmert. Der Vorwurf wurde gegen mich 
persönlich gerichtet. Ich glaube, man muß sich die 
steirische Landschaft vor Augen führen und sich 
überlegen, ob es denn möglich ist, nur mehrklassige 
Schulen zu führen. So schön es wäre, der Gebirgs-
charakter unseres Landes bedingt auch einklassige 
Schulen. Zentrale Schulen hießen aber, schon den 
kleinen sechsjährigen Schüler der familiären Nest
wärme entziehen. Das ist der Hauptgrund und das 
Haupthindernis bei der Gründung von zentralgele
genen mehrklassigen Schulen. 

Das zur Beratung s tehende Gesetz, das Schulauf-
sichts-Ausführungsgesetz, soll die Zusammenset
zung des Landesschulrätes und der Bezirksschulräte 
regeln. Der Demokratie soll in diesen Gremien zum 
Durchbruch verholfen werden. Wir Sozialisten möch
ten sehr gerne die Geburtshelfer der echten Demo
kratie in diesen Gremien sein. An der Demokratie 
soll man nicht deuteln und rütteln, sich nicht die 
Rosinen, aus dem Kuchen holen wollen. Wenn man 
sich zur Demokratie bekennt, so muß man dies un
eingeschränkt tun, ohne sich Hintertürchen offen zu 
lassen. Dem Wil len des Grundsatzgesetzgebers- ent
sprechend, soll die Zusammensetzung der Kollegien 
ein Spiegelbild der politischen Verhältnisse in un
serem Lande sein. Das ist gegenüber dem bisheri
gen Zustand ein großer Fortschritt. Nicht wenige 
Vorsitzende der Bezirksschulräte gab es, die von 
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sich behaupteten, „ich bin der Bezirksschulrat". Die
ser steirische Schul-Machiavellismus geht mit die
sem Gesetz zu Ende. 

Dieses Gesetz bestimmt weiterhin, daß Väter und 
Mütter in gleicher Zahl wie Lehrer im Landesschul-
rat und in gleicher Zahl Vertreter der Gemeinden 
in den Bezirksschulräten vertreten sein müssen. 

Das Zusammenwirken von Elternhaus und Schule 
ist heute notwendiger denn je. Man muß die Forde
rung nach Zusammenarbeit immer wieder erheben 
und kann deren gesetzliche Verankerung in diesem 
Gesetz nur bestens begrüßen. Die Vertretung der 
Gemeinden im Bezirksschulrat wurde zu Recht ver
langt und durchgeführt. Gerade den Gemeinden er
wachsen durch die neuen Schulgesetze große finan
zielle Lasten. Wir hörten im Schul-Organisationsge-
setz, daß mehr als 300 Klassen errichtet werden 
müssen. Das bedeutet eine empfindliche Belastung 
unserer Gemeinden. Vielleicht darf ich hier auf eine 
Anregung zurückkommen, die ich schon einmal im 
Hohen Hause darlegte, die teilweise auch schon 
realisiert wurde: die Erhöhung des Schulbaufonds. 
Ich rege auch die Änderung des Aufteilungsschlüs
sels an. (Landeshauptmann K r a i a e r : Der ist sehr 
gut, der Aufteilungsschlüssel!") 60:40, das ist ja 
nicht schlecht, aber 70 : 30 wäre besser. Herr Lan
deshauptmann, dem können sie sich nicht verschlie
ßen, daß das besser ist. 

über die Zusammensetzung des Landesschulrates 
— wenn ich darauf zurückkommen darf — sagt das 
Grundgesetz, § 8 Abs. 3, „die stimmberechtigten 
Mitglieder des Kollegiums sind nach dem Stärke
verhältnis der Parteien im Landtag zu bestellen". 
Unserer Auffassung nach ist der Ausgangspunkt 
der Mitgliederzahl die Zahl der Landtagssitze. 
Wenn es weiter heißt, daß der Landesschulrat ein 
Spiegelbild der politischen Verhältnisse darstellen 
soll, so kann die Mitgliederzähl nur eine echte Re
lation zu den Landtagssitzen sein. Eine echte Rela
tion wäre . . . (Abg. L e i t n e r : „Daß ich auch hin
eingehöre!") (Zwischenruf von der ÖVP.) Nein, 
meine Damen und Herren, die Demokratie macht 
auch vor den Kommunisten nicht hält. Eine echte 
Relation wären 48, 32, 24, 16 oder 8 Mitglieder. 
(Zwischenruf des Abg. Leitner.) (Abg. Dr. R a i n e r : 
„Einigt euch halt über die Demokratie!") Herr Kol
lege Dr. Rainer, ich habe mich mit dem Herrn Abg. 
Leitner nicht zu einigen. Ich bin mit ihm weder in 
Koalition noch habe ich irgendwelche Vereinbarun
gen getroffen. (Abg. Dr. R a i n e r : „Er muß ja mit
stimmen!") (Landeshauptmann K r a i n e r : „Tuts 
ihn nicht immer ärgern!") 

Wir wollen ein echtes Verhältnis zu den Land-
t.agssitzen schaffen und schlagen in unserem Min
derheitsantrag für den Landesschulrat eine Mitglie
derzahl von 1 + 15, also 16 Mitglieder, vor. Si
cherlich, fast möchte ich sagen, ist es Geschmacks
sache, ob man 16 oder, wie ich vorhin aufzeigte, 
48 Mitglieder vorschlägt. Auch der Landtag hat 
48 Mitglieder und wir finden uns immer wieder zu 
gemeinsamen Beschlüssen. Wir würden den Kom
munisten im Landesschulrat nicht fürchten. Ich 
glaube, auch die ÖVP hat von ihm nichts zu be
fürchten. Welche Mitgliederzahl es auch ist, sie muß 
eine echte Relation zu den Landtagssitzen sein. Wir 
Sozialisten haben uns für 16 Mitglieder entschieden. 

Dies bringen wir auch in unserem Minderheitsan
trag zum Ausdruck, der mit dem Beamtenvorschlag 
konform geht. Der Beamte, der das Gesetz vorbe-
leitete, dachte sicherlich an das Grundsatzgesetz. 
Daß die ÖVP die Vorlage auf 15 Mitglieder abge
ändert hat, ist eine rein machtpolitische Entschei
dung. Sie möchte sich dort, wo ihr der Wähler keine 
Mehrheit gab, eine Mehrheit sichern. 

Ich meine, man soll nicht nur, und das ist heute 
schon zum Ausdruck gebracht worden, nur die ge
genwärtigen Verhältnisse berücksichtigen. (Landes
hauptmann K r a i n e r : „Seien Sie nicht so opti
mistisch!") Herr Landeshauptmann, ich bin Optimist. 
Ich glaube nicht daran, daß nach der nächsten Wahl 
die ÖVP 24 Mandate hat. Das ändert nichts daran, 
daß die Relation, die im Grundsatzgesetz festgelegt 
wurde, nicht eingehalten wird. Sie sagen einfach 
16 Mitglieder sind zu viel. (Abg. Dr. R a i n e r : „Ist 
aber nicht ungesetzlich!") Ich habe Sie auch nicht 
der Ungesetzlichkeit bezichtigt, sondern sage nur, 
daß Sie die Demokratie umfahren wollen. (Abg. 
S c h e e r : „Auffrisieren!") Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Die politischen Verhältnisse im 
Lande sind so, daß bei den Landtagswahlen im 
Jahre 1961 die ÖVP 47,1%, die SPÖ' 41,7%, die 
FPÖ 7,3% und die KPÖ 3,8% der Stimmen erhiel
ten. Bei 16 Mitgliedern im Landesschulrat erhält die 
ÖVP 8 Mitglieder, das sind 50%. Das ist ihr zu we
nig. Die ÖVP beantragt 15 Mitglieder, da erhielte 
die ÖVP ebenfalls 8 Mitglieder, das sind 53,3% 
und die absolute Mehrheit. Meine Damen und Her
ren, wenn man vom Wähler 47,1% der Stimmen 
erhält, so ist es ungehörig, 53,3% der Sitze in einem 
Kollegium zu beanspruchen. 

Aus diesem Grunde halten wir unseren Minder
heitsantrag aufrecht und können der Vorlage der 
Frau Berichterstatterin in § 1 Abs. 1 nicht zustim
men. (Beifall bei der SPÖ.) 

Präsident: Zu Wort gemeldet hat sich Herr Lan
deshauptmannstellvertreter K o r e n . Ich erteile es 
ihm. 

Landeshauptmannstellv. Univ.-Prof. Dr. Koren: 
Hoher Landtag! Ich möchte zunächst als zuständiger 
Referent meinem Danke und meiner Befriedigung 
darüber Ausdruck geben, daß dieses bedeutungs
volle Gesetz nach so langen und schwierigen Be
ratungen beschlußfähig geworden ist. Daran ändert 
auch nichts die Polemik, die heute an bestimmten 
Punkten der Vorlage hier geäußert worden ist. Es 
ist und bleibt und wird ein sehr bedeutendes Ge
setz sein, weil es in seiner Verwirklichung die De
mokratie im Rahmen einer der bedeutendsten Ein
richtungen unserer Gesellschaft unmittelbar ver
wirklichen helfen wird. Wir befinden uns hier in 
einer großen österreichischen Tradition, die in die 
Zeiten der Monarchie zurückreicht und die auch in 
der ersten Republik gegolten hat. Auch damals 
schon hat man der Schule, dem Schulwesen eine 
Sonderstellung eingeräumt. Man hat sie aus der 
Pragmatik der allgemeinen Verwaltung herausge
halten und ihr, wenn auch nicht eine volle Autono
mie, so doch eine Konstitution gegeben, -die Merk
male der Autonomie enthält, wie sie dann auf den 
hohen Schulen in voller Entfaltung, wenn auch nicht 
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absolut und ausschließlich, verwirklicht worden ist. 
Dieses Gesetz ist e ine Ausführung des Bundesge
setzes aus dem Jah re 1962, und wir er innern uns 
bei diesem Gesetz auch an das Landes-Ausführungs
gesetz zum Pflichtschulerhaltungsgesetz. Auch in 
diesem Pflichtschulerhaltungsgesetz haben wir eine 
aus Parteien zu beschickende Einheit, ein Gremium 
zu bestellen gehabt, das gewisse äußerliche Ähn
lichkeiten mit den Kollegien besitzt, die hier in die
sem Gesetz für die Landesebene und die Bezirks
ebene geschaffen werden. Der Ortsschulrat, um die
ses gekürzte Wor t zu gebrauchen, hat aber nur be
ra tende Funkt ion für den Schulerhalter, der die Ge
meinde ist, und er unterscheidet sich auch dadurch 
wesentlich von den heute zu beschließenden Kol
legien, daß die Vertreter der Lehrerschaft in ihm 
auch nur beratende Stimme besitzen. Hier wird das 
Kollegium des Landesschulrates heute sozusagen 
institutionalisiert durch dieses Landesgesetz, die Be
zirksschulräte, die keine beratenden Organe mehr 
sind, sondern beschließende Kollegien, in denen 
Lehrer, Eltern und, soweit es die Bezirksschulräte 
betrifft, auch Vertreter der Gemeinden in geordne
ten Zahlenverhältnissen und Maßverhältnissen glei
chermaßen ver t re ten sein werden. Bei der Durch
führung des Gesetzes wird es in der Steiermark 
wenig Schwierigkeiten geben, denn in einem gewis
sen Sinne bedeutet uns die Neuorganisation dieses 
Gesetzes die Fortführung einer Praxis'. Denn wir 
haben ja als eines der wenigen oder ich glaube so
gar als das einzige Bundesland nach 1945 die soge
nannten Landeskommissionen für Lehrerangelegen
heiten gehabt, die vieles von dem, was der Landes-
schulrat und der Bezirksschulrat in Hinkunft zu tun 
haben werden, schon besorgt haben. Es ist ein ge
wisses Paradoxon, allerdings ke in tragisches, daß 
wir, die wir sozusagen bei der Beratung der Bun
desgesetze Modell geboten haben — unser steiri-
scher Nationalrat Harwalik war j a maßgebend auch 
bei diesem Gesetz beteiligt und er konnte immer 
wieder darauf hinweisen bei der Einführung des 
Landesschulrates im neuen Gesetz, daß in der 
Steiermark diese Landeskommission für Lehreran
gelegenheiten in diesen und jenen Anliegen und 
Aufgaben ja schon besteht und daß hier eine Be
währung und Erfahrungen vorliegen, die für das 
neue Gesetz Anwendung finden könnten —, das 
Modell geliefert haben und heute als l e t z t e s so
zusagen aller Bundesländer dieses Bundes-Ausfüh-
rungsgesetz auch als Landesgesetz übernehmen 
oder auf Grund dieses Bundesgesetzes das Landes-
Ausführungsgesetz beschließen. Ich möchte nicht auf 
die Polemik nun eingehen 15, 16, 15, 48, ich möchte 
nur eines sagen: Wir haben ja Landesschulräte in 
Österreich, die möglichst viele Mitglieder des Lan
desschulrates festgesetzt haben. Aber die sind nicht 
arbeitsfähig. Ein Landesschulrat ist z. B. überhaupt 
nur einmal zusammengetreten, weil er arbeitsun
fähig ist. Unser Landesschulrat wird aber nicht zu 
gering beschickt sein. Zu den 15 ordentlichen Mit
gliedern kommen noch 15 beratende Mitglieder, die 
Vertreter der Kammern also, die ja nicht nur den 
Sitzungen beiwohnen, sondern d ie unter Umstän
den auch mehr reden als die, die ihre Stimme bei 
den Abstimmungen abgeben. Das Entscheidende an 
diesem Gesetz, meine Damen und Herren, ist es, 

wenn es erfüllt werden soll, daß, aus den verschie
denen Gremien entsendet, nicht nur diejenigen im 
Landesschulrat und in den Bezirksschulräten vertre
ten sind, die an der Schule interessiert sind, son
dern auch diejenigen, die sich für die Schule verant
wortlich fühlen als Eltern, als Lehrer, als Gemeinde
vertreter. Die Aufgabe ist es, darauf zu sehen, daß 
diese Gremien, diese Kollegien nicht hur auf die 
Einhaltung der Gesetze achten werden, sondern daß 
das Schulwesen dem Leben in der Heimat verbun
den bleibt und ihm gerecht wird. (Beifall bei der 
ÖVP.) 

Landeshauptmann Krainer: Ich muß nur hinsicht
lich der Polemik wegen der Zahl 15 oder 16 noch 
einige Feststellungen treffen. Es ist eine Tradition 
dieses Hauses, daß seine Ausschüsse ungerade zu
sammengesetzt sind. Die Tradition ist ein Beispiel 
für demokratische Gesinnung und es ist die Landes
regierung schon seit eh und je aus ungleichen Mit
gliederzahlen zusammengesetzt. Also immer die 
Mehrheit für die Partei, die die notwendige Stärke 
hat. Es ist also ein ganz normaler Vorgang und die 
d'Hondt'schen Zahlen sprechen für uns und Sie wol
len uns hier politisch etwas abhandeln. Dazu haben 
wir uns nicht bereitgefunden. Wir bleiben bei der 
Übung, die ja hier in diesem Hause-sei t mehr als 
40 J ahren eingeführt war, also ungleiche Ausschuß-
Zahlen und auch ungleiche Zahl der Regierungsmit-
glieder. (Beifall.) 

Präsident: Zum Worte gemeldet hat sich Herr 
Landesrat S e b a s t i a n . 

Landesrat Seb'astian: Nach den Erklärungen des 
Herrn Landeshauptmannes muß, glaube ich, doch 
noch einmal präzise festgestellt werden, daß seine 
Feststellung nicht richtig ist. Wenn Sie hier sagen, 
daß wir Ihnen aus politischen Gründen einen politi
schen Handel anbieten. Herr Landeshauptmann, es 
ist von uns in den Ausschüssen des Hohen Hauses 
immer dargelegt worden, daß das ein fehlerhafter 
Vergleich ist, denn die Ausschüsse haben nur be
ratende Eigenschaft, während es sich hier um ein 
beschlußfassendes Gremium handelt. Als zweites 
der Hinweis auf die Regierung: In der Regierung ist 
festgelegt, daß die Regierung mit 9 Mitgliedern fest
zusetzen ist, weil die Verfassung das ausspricht. 
Wir haben auch schon eine steirische Landesverfas
sung gehabt, in der es geheißen hat, 16 Mitglieder 
sind zu entsenden. Unsere Haltung basiert aus
schließlich — und das ist von unserem Sprecher und 
auch bei Sprechern der anderen Parteien zum Aus
druck gekommen — auf dem § 9 des Grundsatzge
setzes, wo es eben heißt: „ein Abbild des Stärke
verhältnisses im Landtag." 24 ist nicht die Mehrheit 
von 48 und daher kann sie nicht das Mehrheitsver
hältnis darstellen bei irgendeiner beschlußfassen
den Körperschaft. Das ist ein Standpunkt, den wir 
vertreten, gleichgültig, welche politische Situation 
momentan obwaltet und welche Zusammensetzung, 
weil das Gesetz ja fortwährend wirkt und nicht 
nach jeder Periode . . . 
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Präsident: Ich unterbreche die Sitzung wegen Er
krankung des Abg,_Hegenbarth auf unbestimmte 
Zeit. 

Unterbrechung um 13.30 Uhr. 

Wiederaufnahme um 15.30 Uhr. 

Präsident: Die von mir wegen plötzlichen Un
wohlseins des Abg. Hegenbarth unterbrochene Sit
zung wird wieder eröffnet. 

Ich schlage vor, diesen Tagesordnungspunkt von 
der Tagesordnung und von der weiteren Beschluß
fassung abzusetzen. Hiezu ist die Zweidrittelmehr
heit des Hauses notwendig. Ich bitte jene Abgeord
neten, die für meinen Vorschlag sind, die Hand zu 
erheben. (Geschieht.) Das ist die erforderliche 
Mehrheit. Dieser Tagesordnungspunkt ist somit von 
der Tagesordnung abgesetzt. 

Wir schreiten fort in der Beratung und kommen 
nun zur dringlichen Anfrage der Abgeordneten Dr. 
Stephan, Scheer und DDr. Hueber an den Herrn 
Landeshauptmann, betreffend das Verbot einer an
gemeldeten Diskussionsversammlung. Diese An
frage hat die erforderliche Unterstützung gefunden. 
Ich erteile dem Herrn Abg. DDr. Hueber das Wort 
zur Begründung der dringlichen Anfrage. 

Abg. DDr. Hueber: Hohes Haus! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Ich darf diese vom Herrn Präsi
denten angeführte Anfrage wie folgt begründen: Es 
ist Ihnen, meine Damen und Herren des Hohen 
Hauses, bekannt, daß ein Verein für den 9. April 
1964 in Graz eine Diskussionsversammlung ord
nungsgemäß angemeldet hat, die zur Diskussion 
über die Frage „Sind wir Österreicher Deutsche?" 
eingeladen hat. Diese Versammlung wurde angeb
lich über Weisung des Innenministeriums von der 
Polizeidirektion Graz verboten. Das Verbot wurde 
damit begründet, daß die öffentliche Ordnung und 
Sicherheit gefährdet sei, weil bekannt wurde, daß 
andere Gruppen die Veranstaltung stören wollten. 

Wir freiheitlichen Abgeordneten vermögen dieses 
Versammlungsverbot nicht zu billigen. Ein solches 
Verbot erschüttert nicht nur das Vertrauen der Be
völkerung in die Ordnungsgewalt des Staates, son
dern rüttelt auch an den verfassungsmäßig gewähr
leisteten Grundrechten der Staatsbürger. Wenn eine 
Bedrohung durch gegnerische Gruppen allein schon 
Grund dafür gibt, eine ordnungsgemäß angemeldete 

Versammlung zu verbieten, statt sie vor terroristi
schen Störungen zu schützen, würde dies das Ende 
der demokratischen Versammlungsfreiheit bedeu
ten. Das angeführte Versammlungsverbot erscheint 
uns um so ungerechtfertigter, als vor zwei Jahren 
eine von den Kommunisten in Graz unter dem glei
chen Diskussionsthema veranstaltete Versammlung 
von der Sicherheitsbehörde nicht nur zugelassen, 
sondern ihr störungsfreier Ablauf sogar durch ein 
verstärktes Polizeiaufgebot gesichert wurde. 

Die Abgeordneten Dr. Stephan, Scheer und meine 
Wenigkeit richten daher an den Herrn Landeshaupt
mann die Anfrage, „ist der Herr Landeshauptmann 
bereit, gegen dieses ungerechtfertigte Versamm
lungsverbot beim Herrn Innenminister vorstellig zu 
werden und durch entsprechende Schritte dafür 
Sorge zu tragen, daß die Versammlungsfreiheit im 
Lande Steiermark künftighin durch solche Polizei
verbote nicht beeinträchtigt wird?" 

Präsident: Der Herr Landeshauptmann hat sich 
bereit erklärt, diese dringliche Frage sogleich münd
lich zu beantworten. Ich erteile ihm das Wort. 

Landeshauptmann Krainer: Ich bekenne mich zur 
Versammlungs-, Diskussions- und Pressefreiheit als 
einer der verfassungsmäßig gewährleisteten und je
dem demokratischen Staat und jeder demokrati
schen Ordnung zu gewährende Sicherheit. Die Kom
petenz, d. h. die Zuständigkeit in Sicherheitsfragen 
und im Vereinsrecht liegt aber beim Sicherheits
direktor. Der Sicherheitsdirektor ist ein bundesun
mittelbares Organ und untersteht direkt der Wei
sung des Innenministeriums bzw. des Innenmini
sters. Mein Einfluß auf die Einhaltung des verfas
sungsmäßig gewährleisteten Versammlungsrechtes 
kann daher nur ein indirekter sein. Ich bin aber be
reit, beim Herrn Innenminister Vorstellungen zu er
heben, um Versammlungsverbote für die Zukunft 
auszuschließen. 

Präsident: Damit wurde die heutige Tagesord
nung mit Ausnahme des abgesetzten Punktes er
ledigt. Die nächste Sitzung wird auf schriftlichem 
Wege einberufen werden. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 14 Uhr. 
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